
Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund 

Ausschuss für Finanzen und Vergabe 

Bekanntmachung 

 
 
Die 01. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe findet am Dienstag, den 
09.01.2018 statt. 
Beginn: 17:00 Uhr  
Ort: Hansestadt Stralsund, Rathaus Konferenzsaal  
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Bestätigung der Tagesordnung  
   
 2   Bestätigung der Niederschrift der 17. Sitzung des 

Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 12.12.2017 
 

   
 3   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 3.1   Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2018/2019 der 

Hansestadt Stralsund 
Vorlage: B 0073/2017 

 

   
 3.2   Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund 

Vorlage: B 0058/2017 
 

   
 3.3   Annahme der Sachspende Paramentenschrank für das 

Zentraldepot 
Vorlage: B 0063/2017 

 

   
 3.4   Annahme einer Sachspende für den St. Jürgen Friedhof 

Stralsund 
Vorlage: B 0068/2017 

 

   
 3.5   Annahme einer Geldspende für das Schilldenkmal 

Vorlage: H 0097/2017 
 

   
 4   Beratung zu aktuellen Themen  
   
 5   Verschiedenes  
   

Nichtöffentlicher Teil 

 6   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 6.1   Ankauf eines Grundstückes am Frankendamm 2 b, 

Flurstücke 230/5 mit 139 m² und 232 mit 2.682 m², der Flur 
31 in der Hansestadt Stralsund 
Vorlage: B 0074/2017 

 

   
 6.2   Ankauf von Waldflächen in den Gemarkungen Groß 

Kubbelkow und Stönkvitz 
Vorlage: H 0103/2017 

 

 
 

  



   

 6.3   Verkauf eines bebauten Grundstückes in der Gemeinde 
Gustow, Gemarkung Warksow, Flur 2, Flurstück 53/1 
Vorlage: H 0096/2017 

 

   
 6.4   Tausch von Teilflächen von unbebauten Grundstücken Erich-

Kliefert-Straße Teilfläche aus Flurstück 62 der Flur 51 mit ca. 
334 m² mit einer Teilfläche aus Flurstück 60/8 mit ca. 245 m² 
der Flur 51 
Vorlage: H 0102/2017 

 

   
 7   Beratung zu aktuellen Themen  
   
 8   Verschiedenes  
   

Öffentlicher Teil 

 9   Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von 
Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil 

 

   
 
 
 
gez. Christian Meier 
Vorsitz 
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Ausschuss für Finanzen und Vergabe 
 

Niederschrift 
der 17. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe 

 

 
Sitzungsdatum: Dienstag, den 12.12.2017 

Beginn: 17:00 Uhr 

Ende 17:20 Uhr 

Raum: Hansestadt Stralsund, Rathaus Konferenzsaal 

 
 
Anwesend: 

Vorsitzende/r 
Herr Christian Meier  

stellv. Vorsitzende/r 
Herr Olaf Hölbing  
Herr Marc Quintana Schmidt  

Mitglieder 
Herr Richard Kinder  
Herr Rüdiger Kuhn  
Frau Susanne Lewing  
Herr Thoralf Pieper  
Herr Gerd Schlimper  
Herr Peter van Slooten  

Protokollführer 
Frau Constanze Schütt  

von der Verwaltung 
Frau Andrea Busch-Pietsch  
Frau Ulrike Danzmann  
Herr Gabriel Lieb  
Frau Gisela Steinfurt  
 
 
Tagesordnung: 
 1   Bestätigung der Tagesordnung  
   
 2   Bestätigung der Niederschrift der 16. Sitzung des Ausschus-

ses für Finanzen und Vergabe vom 21.11.2017 
 

   
 3   Beratung zu Beschlussvorlagen  
   
 3.1   Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2018/2019 der 

Hansestadt Stralsund 
Vorlage: B 0073/2017 

 

   
 4   Beratung zu aktuellen Themen - keine Themen  
   
 5   Verschiedenes  
   
 9   Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von 

Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil 
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Einleitung: 
Von 9 Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Vergabe sind 9 Mitglieder anwesend, 
womit die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden geleitet. Es erfolgt eine Tonträgerauf-
zeichnung. 
 
 
zu 1 Bestätigung der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird ohne Änderungen und Ergänzungen bestätigt. 
     
Abstimmung: 9 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen 
 
 
zu 2 Bestätigung der Niederschrift der 16. Sitzung des Ausschusses für Finan-

zen und Vergabe vom 21.11.2017 
 
Die Niederschrift der 16. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 
21.11.2017 wird ohne Änderungen/ Ergänzungen bestätigt. 
     
Abstimmung: 6 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 3 Stimmenthaltungen 
 
 
zu 3 Beratung zu Beschlussvorlagen 
    
 
zu 3.1 Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2018/2019 der Hansestadt 

Stralsund 
Vorlage: B 0073/2017 

 
Herr Meier schlägt vor, die einzelnen Teilhaushalte auf die Mitglieder aufzuteilen. 
Eine abschließende Beratung sollte dann in der Sitzung im Januar erfolgen. 
 
Herr Kinder erfragt, ob es zukünftig immer einen Doppelhaushalt geben wird, da der Grund 
der Aufarbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse irgendwann entfällt. Weiter fragt er nach 
möglichen Nachteilen für diese Vorgehensweise. 
Dazu informiert Frau Steinfurt, dass es zukünftig weiter sinnvoll wäre, dieses Verfahren bei-
zubehalten. Es setzt auf breiter Ebene Kapazitäten frei. Wie der Ausgang des ersten Dop-
pelhaushaltes ist, lässt sich nicht vorhersagen. Bei unvorhergesehenen Dingen müsste ein 
Nachtragshaushalt erarbeitet und beschlossen werden. 
 
Herr Meier ergänzt, dass jedes Jahr zum Jahresende für die Verwaltung und auch für die 
Mandatsträger der große Aufwand um den Haushalt entsteht. Dieses würde im zweiten Jahr 
entfallen. Weiter hätten die Mandatsträger in zwei Jahren mehr Zeit, sich intensiver mit dem 
sehr umfangreichen Haushalt auseinander zu setzen. 
Für das künftige Haushaltsjahr 2019 hat die Bürgerschaft jetzt auch die Möglichkeit genauer 
hinzuschauen und im Zweifel gegenzusteuern. 
 
Frau Steinfurt ergänzt, dass die Bürgerschaft im Jahr 2014 den Beschluss gefasst hat, ab 
dem Haushaltsjahr 2019/2020 einen Doppelhaushalt aufzustellen. Dieser Beschluss wird 
nun vorzeitig umgesetzt. Weiter macht sie deutlich, dass viele andere Städte im Land und 
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern einen Doppelhaushalt aufgestellt und beschlos-
sen haben. 
Abschließend weist sie darauf hin, dass für das 2. Haushaltsjahr die vorläufige Haushaltsfüh-
rung entfallen würde. 
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Herr R. Kuhn informiert, dass am 11.12.2017 der Landkreis Vorpommern-Rügen seinen 
Haushaltsplan verabschiedet hat. Da die Höhe der Kreisumlage gesenkt wurde, möchte er 
wissen, ob sich dies positiv auf die Kreisumlage der Hansestadt Stralsund auswirkt. 
Frau Steinfurt erläutert, dass die Kreisumlage nicht weniger werden muss, wenn der Umla-
gesatz gesenkt wird. Die Basis der Berechnungen sind die Umlagegrundlagen. Durch eine 
gehobene Steuerkraft erhöht sich die Steuerkraftmesszahl. Weiter verändert sich  mit dem 
Entwurf des neuen Finanzausgleichsgesetzes die Berechnung der Umlagegrundlagen. Dar-
aus entstehen höhere Schlüsselzuweisungen und eine Erhöhung der Umlagegrundlagen. 
Dies bedeutet eine Erhöhung der Kreisumlage in den nächsten Jahren um 1 Mio. von 2017 
zu 2018 und um 2,4 Mio. zu 2019. 
 
Auf die Nachfrage von Herrn Kinder erläutert Frau Steinfurt, dass die Nachteile in unvorher-
sehbaren Dingen wie Naturkatastrophen oder nicht planbaren Dingen liegen könnten. Durch 
festgesetzte Wertgrenzen ist vorgeschrieben, ob ein Nachtrag zu erarbeiten ist. 
 
Herr van Slooten merkt an, dass ein Doppelhaushalt innerhalb einer Legislaturperiode liegen 
sollte. 
Weiter verdeutlicht er, dass durch die Bürgerschaft jederzeit eingegriffen werden kann, so-
bald sich eine Handlungsnotwendigkeit ergibt. 
 
Die Mitglieder einigen sich auf die nachstehende Aufteilung: 
 
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung  - Herr Meier 
Teilhaushalt 02 Hauptamt    - Herr Meier 
Teilhaushalt 03 IT-Abteilung    - Herr Quintana Schmidt 
Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung  - Herr Schlimper 
Teilhaushalt 07 Soziale Hilfen   - Herr van Slooten 
Teilhaushalt 08 Kinder-und Jugendförderung  - Herr Hölbing 
Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen  - Herr Hölbing 
Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport  - Herr Kuhn 
Teilhaushalt 11 Liegenschaften   - Herr Pieper 
Teilhaushalt 12 Kämmereiamt   - Herr Pieper 
Teilhaushalt 13 Ordnungsamt   - Herr Quintana Schmidt 
Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege   - Herr Kinder 

  und Bauaufsicht 
Teilhaushalt 15 Straßen- und Stadtgrün  - Herr Quintana Schmidt 
Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement - Frau Lewing 
Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen - Herr Schlimper 
Stellenplan      - Herr Meier 
 
 
Frau Steinfurt bittet um rechtzeitige Zuarbeit von Fragen an das Kämmereiamt. Von da er-
folgt die Verteilung innerhalb der Verwaltung. 
 
Die Mitglieder einigen sich einstimmig auf die Vertagung der Vorlage bis zur nächsten Sit-
zung am 09.01.2018. 
     
 
zu 4 Beratung zu aktuellen Themen - keine Themen 
 
Es liegen keine Themen zur Beratung vor. 
     
 
zu 5 Verschiedenes 
 
Die Mitglieder haben keinen Redebedarf. 
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Es erfolgt der Ausschluss der Öffentlichkeit. 
    
 
zu 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen 

aus dem nichtöffentlichen Teil 
 
Herr Meier stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt bekannt, dass der Ausschuss für Fi-
nanzen und Vergabe empfiehlt, die Vorlagen H 0074/2017, H 0075/2017, H 0077/2017 und 
H 0098/2017 aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung gemäß Beschlussempfehlung zu 
beschließen. 
 
  
 
gez. Christian Meier    gez. Constanze Schütt 
Vorsitzender    Protokollführung 
 



Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0073/2017 

öffentlich 
 

 

Titel: Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2018/2019 der Hansestadt 
Stralsund 
 
 

Federführung:  Amt 20 Kämmereiamt  Datum: 27.11.2017 

Bearbeiter: Steinfurt, Gisela 

  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Bürgerschaft 07.12.2017  
Ausschuss für Finanzen und 
Vergabe 

12.12.2017  

Ausschuss für Bildung, 
Hochschule, Kultur und Sport 

13.12.2017  

Ausschuss für Bau, Umwelt und 
Stadtentwicklung 

04.01.2018  

Ausschuss für Familie, 
Sicherheit und Gleichstellung 

10.01.2018  

Ausschuss für Wirtschaft, 
Tourismus und 
Gesellschafteraufgaben 

11.01.2018  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
Nach § 45 Abs. 1 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung 
zu erlassen. Gemäß § 45 Abs. 2 KV M-V kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei 
Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.  
Mit dem Beschluss der Bürgerschaft 2014-VI-06-0128 vom 04.12.2014 wurde der 
Oberbürgermeister beauftragt, für die Haushaltsjahre ab 2019/2020 einen Doppelhaushalt zu 
erstellen.  
In der Sitzung der Bürgerschaft am 06.07.2017 ist von Seiten des Oberbürgermeisters 
mitgeteilt worden, dass die Verwaltung der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund erstmalig 
einen Doppelhaushalt bereits für die Haushaltsjahre 2018/2019 vorlegen wird.   
Der Doppelhaushalt soll der Verwaltung durch das Entfallen des aufwendigen 
Haushaltsplanaufstellungsverfahren für das zweite Haushaltsjahr u.a. Zeit verschaffen, die 
offenen Jahresabschlüsse nach Einführung der Doppik aufzuholen. Die rechtsaufsichtlichen 
Genehmigungen aktueller und künftiger Haushaltspläne sind abhängig vom Nachweis 
festgestellter Jahresabschlüsse. Mit einem Doppelhaushalt kann außerdem erreicht werden, 
dass zu Beginn des 2. Jahres ein beschlossener Haushaltsplan vorliegt und damit eine 
vorläufige Haushaltsführung vermieden wird.  Investitionen können rechtzeitig in Auftrag 
gegeben und zügig abgearbeitet werden. 
 
Bevor die Bürgerschaft die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2018/2019 der 
Hansestadt Stralsund beschließt, sind die vorliegenden Haushaltsplanentwürfe nach § 36 
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Abs. 2 KV M-V unter Federführung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe in den 
Ausschüssen der Bürgerschaft zu beraten.  
 
Lösungsvorschlag: 
Auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung sowie der Orientierungsdaten des 
Ministeriums für Inneres und Europa M-V für die Haushaltsplanung 2018 vom 13.10.2017 
wurden die Entwürfe der Haushaltssatzungen und der Haushaltspläne 2018/2019 der 
Hansestadt Stralsund erstellt. Der Haushaltsplanentwurf umfasst folgende Bände: 
 
Band I  - Vorbericht, Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Stellenplan, 
Band II  - Wirtschaftspläne der städtischen Unternehmen, 
Band III - Städtebauliche Sondervermögen. 
Die Bände I und II werden zur 1. Lesung am 07.12.2017 bereitgestellt. Der Band III wird  
nachgereicht.     
 
In den darauffolgenden Wochen sollen in den Fraktionen und Ausschüssen der Bürgerschaft 
intensive und konstruktive Abstimmungen und Diskussionen geführt werden, so dass die 
Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2018/2019 am 18.01.2018 durch die Bürgerschaft 
beschlossen werden können. 
 
 
Alternativen: 
Keine sinnvolle   
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt:  
 
Die Entwürfe der Haushaltssatzungen und der Haushaltspläne 2018/2019 werden in die 
Ausschüsse der Bürgerschaft verwiesen und unter Federführung des Ausschusses für 
Finanzen und Vergabe beraten.  
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
 
Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen werden in den 
Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen 2018/2019 festgesetzt. 
 
  
 -  
 

  
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
Sofort/ Kämmereiamt  
 
 
Anlage 1 Band I 
Anlage 2 Band II 
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gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 



Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 
 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP : 12.1 
Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2018/2019 der Hansestadt Stralsund 
Vorlage: B 0073/2017 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt:  
 
Die Entwürfe der Haushaltssatzungen und der Haushaltspläne 2018/2019 werden in die 
Ausschüsse der Bürgerschaft verwiesen und unter Federführung des Ausschusses für 
Finanzen und Vergabe beraten.   
 
 
 
Beschluss-Nr.: 2017-VI-09-0721 
 
Datum: 07.12.2017 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Kuhn 
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Auszug aus der Niederschrift 
über die 09. Sitzung der Bürgerschaft am 07.12.2017  
 
 
Zu TOP : 12.1  
Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2018/2019 der Hansestadt Stralsund 
Vorlage: B 0073/2017  
Herr Meier dankt der Verwaltung, dass der Doppelhaushalt 2018/2019 zur ersten Lesung 
vorliegt. Er bittet der Verweisung in die Ausschüsse zuzustimmen. 
 
Herr Paul lässt über die Verweisung der Vorlage B 0073/2017 in die Ausschüsse zur 
Beratung wie folgt abstimmen:  
 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt:  
 
Die Entwürfe der Haushaltssatzungen und der Haushaltspläne 2018/2019 werden in die 
Ausschüsse der Bürgerschaft verwiesen und unter Federführung des Ausschusses für 
Finanzen und Vergabe beraten.   
 
Abstimmung: Mehrheitlich beschlossen   
 
Beschluss-Nr.: 2017-VI-09-0721 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. Kuhn  

Stralsund, 15.12.2017 
 
 
 
 
 
  

TOP Ö  3.1TOP Ö  3.1



 
Auszug aus der Niederschrift 
über die 17. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe am 12.12.2017
  
 
 
Zu TOP : 3.1  
Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2018/2019 der Hansestadt Stralsund 
Vorlage: B 0073/2017  
Herr Meier schlägt vor, die einzelnen Teilhaushalte auf die Mitglieder aufzuteilen. 
Eine abschließende Beratung sollte dann in der Sitzung im Januar erfolgen. 
 
Herr Kinder erfragt, ob es zukünftig immer einen Doppelhaushalt geben wird, da der Grund 
der Aufarbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse irgendwann entfällt. Weiter fragt er nach 
möglichen Nachteilen für diese Vorgehensweise. 
Dazu informiert Frau Steinfurt, dass es zukünftig weiter sinnvoll wäre, dieses Verfahren 
beizubehalten. Es setzt auf breiter Ebene Kapazitäten frei. Wie der Ausgang des ersten 
Doppelhaushaltes ist, lässt sich nicht vorhersagen. Bei unvorhergesehenen Dingen müsste 
ein Nachtragshaushalt erarbeitet und beschlossen werden. 
 
Herr Meier ergänzt, dass jedes Jahr zum Jahresende für die Verwaltung und auch für die 
Mandatsträger der große Aufwand um den Haushalt entsteht. Dieses würde im zweiten Jahr 
entfallen. Weiter hätten die Mandatsträger in zwei Jahren mehr Zeit, sich intensiver mit dem 
sehr umfangreichen Haushalt auseinander zu setzen. 
Für das künftige Haushaltsjahr 2019 hat die Bürgerschaft jetzt auch die Möglichkeit genauer 
hinzuschauen und im Zweifel gegenzusteuern. 
 
Frau Steinfurt ergänzt, dass die Bürgerschaft im Jahr 2014 den Beschluss gefasst hat, ab 
dem Haushaltsjahr 2019/2020 einen Doppelhaushalt aufzustellen. Dieser Beschluss wird 
nun vorzeitig umgesetzt. Weiter macht sie deutlich, dass viele andere Städte im Land und 
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern einen Doppelhaushalt aufgestellt und 
beschlossen haben. 
Abschließend weist sie darauf hin, dass für das 2. Haushaltsjahr die vorläufige 
Haushaltsführung entfallen würde. 
 
Herr R. Kuhn informiert, dass am 11.12.2017 der Landkreis Vorpommern-Rügen seinen 
Haushaltsplan verabschiedet hat. Da die Höhe der Kreisumlage gesenkt wurde, möchte er 
wissen, ob sich dies positiv auf die Kreisumlage der Hansestadt Stralsund auswirkt. 
Frau Steinfurt erläutert, dass die Kreisumlage nicht weniger werden muss, wenn der 
Umlagesatz gesenkt wird. Die Basis der Berechnungen sind die Umlagegrundlagen. Durch 
eine gehobene Steuerkraft erhöht sich die Steuerkraftmesszahl. Weiter verändert sich  mit 
dem Entwurf des neuen Finanzausgleichsgesetzes die Berechnung der Umlagegrundlagen. 
Daraus entstehen höhere Schlüsselzuweisungen und eine Erhöhung der Umlagegrundlagen. 
Dies bedeutet eine Erhöhung der Kreisumlage in den nächsten Jahren um 1 Mio. von 2017 
zu 2018 und um 2,4 Mio. zu 2019. 
 
Auf die Nachfrage von Herrn Kinder erläutert Frau Steinfurt, dass die Nachteile in 
unvorhersehbaren Dingen wie Naturkatastrophen oder nicht planbaren Dingen liegen 
könnten. Durch festgesetzte Wertgrenzen ist vorgeschrieben, ob ein Nachtrag zu erarbeiten 
ist. 
 
Herr van Slooten merkt an, dass ein Doppelhaushalt innerhalb einer Legislaturperiode liegen 
sollte. 
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Weiter verdeutlicht er, dass durch die Bürgerschaft jederzeit eingegriffen werden kann, 
sobald sich eine Handlungsnotwendigkeit ergibt. 
 
Die Mitglieder einigen sich auf die nachstehende Aufteilung: 
 
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung  - Herr Meier 
Teilhaushalt 02 Hauptamt    - Herr Meier 
Teilhaushalt 03 IT-Abteilung    - Herr Quintana Schmidt 
Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung  - Herr Schlimper 
Teilhaushalt 07 Soziale Hilfen   - Herr van Slooten 
Teilhaushalt 08 Kinder-und Jugendförderung  - Herr Hölbing 
Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen  - Herr Hölbing 
Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport  - Herr Kuhn 
Teilhaushalt 11 Liegenschaften   - Herr Pieper 
Teilhaushalt 12 Kämmereiamt   - Herr Pieper 
Teilhaushalt 13 Ordnungsamt   - Herr Quintana Schmidt 
Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege   - Herr Kinder 

  und Bauaufsicht 
Teilhaushalt 15 Straßen- und Stadtgrün  - Herr Quintana Schmidt 
Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement - Frau Lewing 
Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen - Herr Schlimper 
Stellenplan      - Herr Meier 
 
 
Frau Steinfurt bittet um rechtzeitige Zuarbeit von Fragen an das Kämmereiamt. Von da 
erfolgt die Verteilung innerhalb der Verwaltung. 
 
Die Mitglieder einigen sich einstimmig auf die Vertagung der Vorlage bis zur nächsten 
Sitzung am 09.01.2018. 
 
 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Constanze Schütt 

Stralsund, 14.12.2017 
 
 
 
 
 
  



Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0058/2017 

öffentlich 
 

 

Titel: Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund 
 
 

Federführung:  10.1 Organisationsabteilung  Datum: 04.09.2017 

Bearbeiter: Gawoehns, Klaus 
Hinrichs, Angelika 
Dalm, Harry 

  

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 04.12.2017  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund regelt die Höhe der Gebühren 
für Verwaltungsleistungen im eigenen Wirkungskreis. Die Gebühren der derzeitigen Fassung 
vom 25.01.2001 entsprechen nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten, da sich 
insbesondere Personalkosten und Technikeinsatz stark verändert haben. Darüber hinaus 
sind Gebührentatbestände entfallen und neue waren aufzunehmen. 
  
In der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts war unter anderem die 
Überprüfung der Verwaltungsgebührensatzung gefordert. 
  
 
Lösungsvorschlag: 
 
Die Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund wurde vollständig überarbeitet. 
Für die bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigenden Personal- und Sachkosten wurde 
die Veröffentlichung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
(KGSt) „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zu Grunde gelegt. 
 
Die Anlage 1 enthält die neuen Verwaltungsgebühren, die Bestandteil der Satzung werden 
sollen. Die Anlage 2 beschreibt die Kalkulation der Gebühren. Die Anlage 3 enthält eine 
Gegenüberstellung der alten und neuen Verwaltungsgebühren. 
 
 
Alternativen:  
 
Die Änderung der Verwaltungsgebührensatzung wird nicht beschlossen. Damit bleibt der 
Stand der Verwaltungsgebührensatzung vom 25.01.2001 bestehen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verwaltungsgebührensatzung der 
Hansestadt Stralsund einschließlich der Anlage Gebührensätze. Die Bürgerschaft nimmt die 
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Kalkulation der Verwaltungsgebühren zur Kenntnis und billigt diese. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
 
Aufgrund der Erhöhung der Verwaltungsgebühren sind höhere Einnahmen zu erwarten, 
deren konkreter Umfang aufgrund der Vielzahl der möglichen Leistungen nicht benannt 
werden kann. 
 
  
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
 
sofort, Amt 10 
 
Anlagen:  
 
 
Anlage 1 Gebühren 
Anlage 2 Kalkulation 
Anlage 3 Gebührenvergleich 
Verwaltungsgebührensatzung 2017 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 



Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund Anlage
Gebührensätze

Tarif-
stelle

Gegenstand Gebühr
EUR

1. Allgemein
1.1 Kopierarbeiten im Zusammenhang mit einer beantragten Leistung, je Kopiervorgang bis 10 Seiten

a) Format bis DIN A 4 schwarz- weiß 1,50

b) Format bis DIN A 4 in Farbe 2,40

c) Format bis DIN A 3 schwarz-weiß 1,70

d) Format bis DIN A 3 in Farbe 3,40

1.2 Beglaubigungen von Unterschriften oder Handzeichen je Beglaubigung 2,00

1.3 Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, Ablichtungen, Zeichnungen, Zeugnissen, Plänen u. ä.
bis A 3 je Seite 3,00

1.4
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheinigungen, Bescheide sowie Ausstellung einer Zweitschrift und
sonstige Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang nicht näher bestimmt wurden und die mit
besonderem Arbeitsaufwand verbunden sind

5,00 - 300,00

1.5 Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung, die von einer Privatperson zu deren Nutzen
gewünscht wird 8,00 - 16,00

1.6

Für die Gewährung von mündlichen oder schriftlichen Auskünften, Akteneinsichten oder anderen
Informationszugängen und den damit im Zusammenhang stehenden Leistungen findet die Verordnung
über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz M-V (IFGKostVO M-V)
Anwendung.

a) Erteilung einer umfangreichen schriftlichen Auskunft 10,00 - 150,00

b) Erteilung einer umfangreichen schriftlichen Auskunft bei außergewöhnlichem Vorbereitungsaufwand 20,00 - 250,00

c) Erteilung einer umfangreichen schriftlichen Auskunft bei außergewöhnlichem Aufwand, wenn Daten
zum Schutz privater oder öffetnlicher Interessen abgetrennt oder geschwärzt werden müssen 50,00 - 1.000,00

d) Herausgabe von Abschriften 5,00 - 100,00

e) Herausgabe von Abschriften, wenn im Einzelfall ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand zur
Zusammenstellung von Unterlagen entsteht, insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater
Belange Daten ausgesondert werden müssen

50,00 - 1.000,00

f) Einsichtnahme in Akten oder sonstige Informationsträger bei umfangreichem oder außergewöhnlichem
Verwaltungsaufwand, insbesondere wenn Daten abgetrennt oder geschwärzt werden müssen 10,00 - 1.000,00

g) Auslagen für die Herstellung von Kopien und Ausdrucken je Seite 0,10 - 4,00

2. Amt für zentrale Dienste
2.1 Genehmigung der Führung des Stadtwappens der Hansestadt Stralsund 58,00

2.2 Gebühren für Statistische Hefte, je Heft mit

a) bis 15 Seiten 3,00

b) 16 bis 30 Seiten 6,00

c) 31 bis 60 Seiten 12,00

d) 61 bis 80 Seiten 16,00

e) über 80 Seiten 30,00

3. Kämmereiamt
3.1 Erteilung einer steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 11,00

3.2 Ausgabe einer Hundesteuerersatzmarke 7,00

3.3 Ermittlung und Feststellung aus Konten und Zeitbüchern, Kontoauszüge, Bescheinigungen 10,00 - 42,00

3.4 Erteilung von Auskünften und Erstellung von Übersichten aus der Anlagenbuchhaltung 12,00 - 48,00

4. Amt für Planung und Bau

4.1 Ausstellen eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die Nichtsausübung eines Vorkaufrechts
gem. §§ 24, 25 und 28 BauGB 34,00 - 86,00

4.2 Genehmigungen nach § 144 Abs. 2 BauGB 29,00 - 117,00

4.3 Erteilen der Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen 33,00

4.4 Festsetzen einer Hausnummer mittels Bescheid 45,00 - 67,00

4.5 Eintragung von Leitungsbeständen in Bauunterlagen 7,00 - 33,00

4.6 Stundenverrechnungssatz eines Arbeiters in der Straßenunterhaltung bzw. im Stadtgrün 39,00

4.7 Stundenverrechnungssatz eines Arbeiters in der Ampelwartung 45,00

4.8 Bescheid über Zulassung von Abweichungen nach § 67 Abs. 3 BauO MV 63,00 - 189,00

4.9 Ausstellen von steuerlichen Bescheiden nach § 7h und 7i EStG 69,00 - 2.070,00

4.10 Ausstellen von Fällgenehmigungen nach Baumschutzsatzung 58,00 - 88,00
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Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund Kalkulation der Gebührensätze
B 0058/2017 Anlage 2

1. Allgemein
1.1. Kopierarbeiten im Zusammenhang mit einer beantragten Leistung, je Kopiervorgang bis 10 Seiten:

1. Personalkosten (E 5 TVöD) 45.700,00€
2. Sachkosten mit IT 9.700,00€
3. Verwaltungsgemeinkosten (20 % der Personalkosten) 9.360,00€

Kosten des Arbeitsplatzes im Jahr 64.760,00€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Stunde 39,71€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute 0,66€
der Vorgang dauert ca. 2 Min.
- Verwaltungskosten 1,32€

Materialkosten A4 und A3 schwarz-weiß:

Kosten Geräte 5.212,00€
Stromkosten Geräte 1.200,00€
Stromkosten Lüftung 688,00€
Druckkosten 7.100,00€
Druckkosten pro Seite (berechnet auf 431.064 Exemplare pro Jahr) 0,016€
Papierkosten pro Seite 0,005€
Materialkosten pro Seite A4 0,021€
Materialkosten pro Seite A3 0,043€

Materialkosten A4 und A3 in Farbe:

Kosten Geräte 13.244,00€
Stromkosten Geräte 300,00€
Stromkosten Lüftung 172,00€
Druckkosten 13.716,00€
Druckkosten pro Seite (berechnet auf 133.632 Exemplare pro Jahr) 0,103€
Papierkosten pro Seite 0,005€
Materialkosten pro Seite A4 0,108€
Materialkosten pro Seite A3 0,215€

- Verwaltungskosten A4 schwarz-weiß 1,538€
- Verwaltungskosten A4 in Farbe 2,400€
- Verwaltungskosten A3 schwarz-weiß 1,753€
- Verwaltungskosten A3 in Farbe 3,476€

a) zu erhebende Verwaltungsgebühr A4 schwarz-weiß: 1,50€
b) zu erhebende Verwaltungsgebühr A4 in Farbe: 2,40€
c) zu erhebende Verwaltungsgebühr A3 schwarz-weiß: 1,70€
d) zu erhebende Verwaltungsgebühr A3 in Farbe: 3,40€

1.2 Beglaubigungen von Unterschriften oder Handzeichen je Beglaubigung:

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 5 TVöD) 0,66€
Vorgangsdauer ca. 3 Min.
- Verwaltungskosten 1,99€

zu erhebende Verwaltungsgebühr: 2,00€

1.3 Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, Ablichtungen, Zeichnungen, Zeugnissen, Plänen u. ä.
      bis A3 je Seite:

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 5 TVöD) 0,66€
Vorgangsdauer ca. 5 Min.
- Verwaltungskosten 3,31€

zu erhebende Verwaltungsgebühr: 3,00€
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Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund Kalkulation der Gebührensätze
B 0058/2017 Anlage 2

1.4 Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheinigungen, Bescheide sowie Ausstellung einer Zweitschrift und sonstige
      Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang nicht näher bestimmt wurden und die mit besonderem
      Arbeitsaufwand verbunden sind:

1. Personalkosten (E 9b TVöD) 60.700,00€
2. Sachkosten mit IT 9.700,00€
3. Verwaltungsgemeinkosten (20 % der Personalkosten) 12.140,00€

Kosten des Arbeitsplatzes im Jahr 82.540,00€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Stunde 50,61€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute 0,84€

zu erhebende Verwaltungsgebühr je nach Aufwand: 5,00€ - 300,00 €

1.5 Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung, die von einer Privatperson zu deren Nutzen
      gewünscht wird, durch Mitarbeiter (je angefangene Seite und Aufwand):

0,84€
Vorgangsdauer ca. 10 bis 20 Min.
- Verwaltungskosten 8,40€ - 16,80 €

- zu erhebende Verwaltungsgebühr 8,00€ - 16,00 €

1.6 Gebühren und Auslagen nach der IFGKostVO M-V:

Innerhalb der Gebühren- und Auslagengrenzen der IFGKostVO M-V sind die Verwaltungsgebühren je nach
Arbeitsaufwand und Kosten des Arbeitsplatzes zu berechnen. Für Auslagen (insbesondere Kopien) sind die
Kosten gemäß IFGKostVO M-V zu berechnen.

Beispiel a) Erteilung einer umfangreichen schriftlichen Auskunft (10,00 - 150,00€) mit 8 Seiten DIN A4:

0,84€

Arbeitsaufwand für die Erteilung der Auskunft 1 h
- Verwaltungskosten 50,68€

zu erhebende Verwaltungsgebühr 50,00€
Auslagen gemäß IFGKostVO M-V 0,10€ je Seite 0,80€

2. Amt für zentrale Dienste
2.1 Genehmigung der Führung des Stadtwappens der Hansestadt Stralsund:

1. Personalkosten (E 10 TVöD) 71.700,00€
2. Sachkosten mit IT 9.700,00€
3. Verwaltungsgemeinkosten (20% der Personalkosten) 14.340,00€

Kosten des Arbeitsplatzes im Jahr 95.740,00€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Stunde 58,70€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute 0,98€

Vorgangsdauer ca. 60 Min.
- Verwaltungskosten 58,70€

zu erhebende Verwaltungsgebühr 58,00€

2.2 Gebühren für Statistische Hefte:

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 10 TVöD) 0,98€

der Aufwand ist abhängig von der Seitenzahl
- Aufwand je Seite dauert ca. 30 Min. 29,35€
- bei einer Mindestauflage von 150 Heften ergeben sich 0,20€

Verwaltungskosten je Seite 0,20€

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 9b TVöD)

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 9b TVöD)
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Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund Kalkulation der Gebührensätze
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3. Kämmerei
3.1 Erteilung einer steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung:

1. Personalkosten (E 8 TVöD) 52.900,00€
2. Sachkosten mit IT 9.700,00€
3. Verwaltungsgemeinkosten (20% der Personalkosten) 10.580,00€

Kosten des Arbeitsplatzes im Jahr 73.180,00€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Stunde 44,87€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute 0,75€

0,84€

a) 80 v.H. des Stundensatzes E 8 TVöD 35,89€
b) 20 v.H. des Stundensatzes E 9b TVöD 10,12€

Verwaltungskosten je Stunde 46,02€
Verwaltungskosten je Minute 0,77€

Vorgangsdauer ca. 15 Min.
- Verwaltungskosten 11,50€

zu erhebende Verwaltungsgebühr 11,00€

3.2 Ausgabe einer Hundesteuerersatzmarke:

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 8 TVöD) 0,75€
Vorgangsdauer ca. 10 Min.
- Verwaltungskosten 7,50€

zu erhebende Verwaltungsgebühr 7,00€

3.3 Ermittlung und Feststellung aus Konten und Zeitbüchern, Kontoauszüge, Bescheinigungen:

1. Personalkosten (E 6 TVöD) 49.100,00€
2. Sachkosten mit IT 9.700,00€
3. Verwaltungsgemeinkosten (20% der Personalkosten) 9.820,00€

Kosten des Arbeitsplatzes im Jahr 68.620,00€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Stunde 42,07€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute 0,70€

Der Arbeitsaufwand kann für jeden Vorgang verschieden sein.
Der Vorgang dauert i.d.R. 15 Min., kann aber auch 60 Min. in Anspruch nehmen.
- Verwaltungskosten 10,50€ - 42,00 €

zu erhebende Verwaltungsgebühr 10,00€ - 42,00 €

3.4 Erteilung von Auskünften und Erstellung von Übersichten aus der Anlagenbuchhaltung:

a) 50 v.H. des Stundensatzes E 8 TVöD 22,43€
b) 50 v.H. des Stundensatzes E 9b TVöD 25,30€

Verwaltungskosten je Stunde 47,74€
Verwaltungskosten je Minute 0,80€

Der Arbeitsaufwand kann für jeden Vorgang verschieden sein.
Der Vorgang dauert i.d.R. 15 Min., kann aber auch 60 Min. in Anspruch nehmen.
-Verwaltungskosten 12,00€ - 48,00 €

zu erhebende Verwaltungsgebühr 12,00€ - 48,00 €

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 9b TVöD)
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Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund Kalkulation der Gebührensätze
B 0058/2017 Anlage 2

4. Amt für Planung und Bau
4.1 Ausstellen eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die Nichtausübung eines Vorkaufrechts
gem. §§ 24, 25 und 28 BauGB:

1. Personalkosten (A 12 TVöD) 94.000,00€
2. Sachkosten mit IT 9.700,00€
3. Verwaltungsgemeinkosten (20% der Personalkosten) 18.800,00€

Kosten des Arbeitsplatzes im Jahr 122.500,00€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Stunde 75,11€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute 1,25€

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 10 TVöD) 0,97€

a) 65 v.H. des Stundensatzes A 12 TVöD 48,82€
b) 35 v.H. des Stundensatzes E 10 TVöD 20,55€

Verwaltungskosten je Stunde 69,36€
Verwaltungskosten je Minute 1,16€

Der Arbeitsaufwand kann für jeden Vorgang verschieden sein.
Der Vorgang dauert i.d.R. 30 Min., kann aber auch 75 Min. in Anspruch nehmen.
- Verwaltungskosten 34,50€ - 86,25 €

zu erhebende Verwaltungsgebühr 34,00€ - 86,00 €

4.2 Genehmigungen nach § 144 Abs. 2 BauGB:

b) Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. A 12) 1,25€
b) Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 10 TVöD) 0,98€
c) Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 6 TVöD) 0,70€

Je nach Art der Genehmigung mit entsprechender Vorbereitung wird unterschiedliches
Personal mit verschiedenem Arbeitsaufwand von 30 - 120 Min. eingesetzt, wobei auch
mehrere Mitarbeiter an einer Genehmigung mitwirken können.
- Verwaltungskosten je Minute (Mittelwert) 0,98€

- Verwaltungskosten 29,40€ - 117,60 €

zu erhebende Verwaltungsgebühr 29,00€ - 117,00 €

4.3 Erteilen der Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen:

0,84€
Vorgangsdauer ca. 40 Min.
- Verwaltungskosten 33,74€

zu erhebende Verwaltungsgebühr 33,00€

4.4 Festsetzen einer Hausnummer mittels Bescheid:

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 8 TVöD) 0,75€

Der Arbeitsaufwand kann für jeden Vorgang verschieden sein.
Der Vorgang dauert i.d.R. 60 Min., kann aber auch 90 Min. in Anspruch nehmen.
- Verwaltungskosten 45,00€ - 67,50 €

zu erhebende Verwaltungsgebühr 45,00€ - 67,00 €

4.5 Eintragung von Leitungsbeständen in Bauunterlagen:

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 8 TVöD) 0,75€

Der Arbeitsaufwand kann für jeden Vorgang verschieden sein.
Der Vorgang dauert i.d.R. 10 Min., kann aber auch 45 Min. in Anspruch nehmen.
- Verwaltungskosten 7,50€ - 33,75 €

zu erhebende Verwaltungsgebühr 7,00€ - 33,00 €

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 9b TVöD)
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Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund Kalkulation der Gebührensätze
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4.6 Stundenverrechnungssatz eines Arbeiters in der Straßenunterhaltung bzw. im Stadtgrün:

1. Personalkosten (E 5 TVöD) 48.000,00€
2. Sachkosten (10% der Personalkosten) 4.800,00€
3. Verwaltungsgemeinkosten (15% der Personalkosten) 7.200,00€

Kosten des Arbeitsplatzes im Jahr 60.000,00€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Stunde 37,83€
- Verwaltungskosten 39,72€

zu erhebende Verwaltungsgebühr 39,00€

4.7 Stundenverrechnungssatz eines Arbeiters in der Ampelwartung:

1. Personalkosten (E 7 TVöD) 58.300,00€
2. Sachkosten (10% der Personalkosten) 5.830,00€
3. Verwaltungsgemeinkosten (15% der Personalkosten) 8.745,00€

Kosten des Arbeitsplatzes im Jahr 72.875,00€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Stunde 45,95€
- Verwaltungskosten 45,87€

zu erhebende Verwaltungsgebühr 45,00€

4.8 Bescheid über Zulassung von Abweichungen nach § 67 Abs.3 BauO MV:

1. Personalkosten (E 11 TVöD) 77.400,00€
2. Sachkosten mit IT 9.700,00€
3. Verwaltungsgemeinkosten (20% der Personalkosten) 15.480,00€

Kosten des Arbeitsplatzes im Jahr 102.580,00€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Stunde 62,89€
Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute 1,05€

Der Arbeitsaufwand kann für jeden Vorgang verschieden sein.
Der Vorgang dauert i.d.R. 60 Min., kann aber auch 180 Min. in Anspruch nehmen.
- Verwaltungskosten 63,00€ - 189,00 €

zu erhebende Verwaltungsgebühr 63,00€ - 189,00 €

4.9 Ausstellen von steuerlichen Bescheiden nach § 7h und 7i EStG:

a) 50 v.H. des Stundensatzes A 12 TVöD 37,55€
b) 50 v.H. des Stundensatzes E 11 TVöD 31,45€

Verwaltungskosten je Stunde 69,00€
Verwaltungskosten je Minute 1,15€

Der Arbeitsaufwand kann für jeden Vorgang verschieden sein.
Der Vorgang dauert i.d.R. 60 Min., kann aber auch 1800 Min. in Anspruch nehmen.
- Verwaltungskosten 69,00€ - 2.070,00 €

zu erhebende Verwaltungsgebühr 69,00€ - 2.070,00 €

4.10 Ausstellen von Fällgenehmigungen nach Baumschutzsatzung:

Kosten des Arbeitsplatzes pro Minute (vgl. E 10 TVöD) 0,98€

Der Arbeitsaufwand kann für jeden Vorgang verschieden sein.
Der Vorgang dauert i.d.R. 60 Min., kann aber auch 90 Min. in Anspruch nehmen.
- Verwaltungskosten 58,80€ - 88,20 €

zu erhebende Verwaltungsgebühr 58,00€ - 88,00 €
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Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund Gebührenvergleich
B 0058/2017 Anlage 3

Gebührentatbestand
Tarifstelle Gebühr Tarifstelle Gebühr Erhöhung

I. Allgemeine Gebührensätze

Abschriften und Auszüge I. 1.
in deutscher Sprache je angefangene Seite I. 1.1. 5,00 €
in fremder Sprache je angefangene Seite I. 1.2. 10,00 €
in besonderer Form, wie z. B. Tabellen, Listen, ... I. 1.3. 10,00 €
bei Herstellung durch Ablichtung I. 1.4. / /. 7.
      die ersten 10 Blätter je Blatt bis A3 0,60 €
      jedes weitere Blatt 0,15 €
Kopierarbeiten im Zusammenhang mit einer beantragten 1.1
Leistung, je Kopiervorgang bis 10 Seiten
Format bis DIN A 4 SW a) 1,50 €
Format bis DIN A 4 farbig b) 2,40 €
Format bis DIN A 3 SW c) 1,70 €
Format bis DIN A 3 farbig d) 3,40 €
Beglaubigungen von Unterschriften oder I. 2. 1,50 € 1.2 2,00 € 0,50 €
Handzeichen je Beglaubigung
Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, … I. 3.
    -je angefangene Seite - die erste Seite 3,20 € 1.3 3,00 € 0,00 €
                                        jede weitere Seite 1,50 €
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheinigungen, … I. 4. 2,50 € 1.4 5,00 € 2,50 €

250,00 € 300,00 € 50,00 €
schriftliche Aufnahme eines Antrages … I. 5. 6,50 € 1.5 8,00 € 1,50 €

13,00 € 16,00 € 3,00 €
sonstige schriftliche Auskünfte nach Arbeitsaufwand I. 6. 4,00 €

50,00 €

Auskünfte, Akteneinsicht, Informationszugänge 1.6

1.6 a) 10,00 €
150,00 €

1.6 b) 20,00 €
250,00 €

1.6 c) 50,00 €
1.000,00 €

1.6 d) 5,00 €
100,00 €

1.6 e) 50,00 €
1.000,00 €

1.6 f) 10,00 €
1.000,00 €

1.6 g) 0,10 €
4,00 €

Einsichtnahme in Akten pro Tag und Akte I. 8. 8,50 €
II. Gebührensätze einzelner Ämter

1. Amt für zentrale Dienste (ehem. Hauptamt) II. 1 2.
Genehmigung der Führung des Stadtwappens II. 1.1 47,00 € 2.1 58,00 € 11,00 €
Gebühren für Statistische Hefte je Heft mit II. 1.2 2.2
- bis 15 Seiten 1,00 € 2.2 a) 3,00 € 2,00 €
- ab 16 bis 30 Seiten 2,60 € 2.2 b) 6,00 € 3,40 €
- ab 31 bis 60 Seiten 5,10 € 2.2 c) 12,00 € 6,90 €
- ab 61 bis 80 Seiten 7,70 € 2.2 d) 16,00 € 8,30 €
- über 80 Seiten 10,20 € 2.2 e) 30,00 € 19,80 €
2. Rechtsamt und Beteiligungsmanagement II. 2.
Gestellung eines Trauzeugen II. 2.1 18,00 €
3. Kämmereiamt II. 3. 3.
Erstellen einer steuerlichen Unbedenklichkeitsbesch. II. 3.1 6,50 € 3.1 11,00 € 4,50 €
Ausgabe einer Hundesteuer- Ersatzmarke II. 3.2 3,00 € 3.2 7,00 € 4,00 €
Ermittlung und Feststellung aus Konten … II. 3.3 5,50 € 3.3 10,00 € 4,50 €

17,00 € 42,00 € 25,00 €
Erteilung von Auskünften und Erstellen von Übersichten 3.4 12,00 €
aus der Anlagenbuchhaltung 48,00 €

II. 4.
Befreiung und Ausnahme vom Anschluss- und II. 4.1. 37,50 €
Benutzerzwang... 77,50 €
Bescheide und sonstige Verwaltungstätigkeiten, ... II. 4.2. 19,50 €

200,00 €

Einsichtnahme in Akten oder sonstige Informationsträger bei
umfangreichem oder außergewöhnlichem Verwaltungsaufwand,
insbesondere wenn Daten abgetrennt oder geschwärzt werden
müssen

4. Ordnungsamt (ehem. Amt für öffentliche Sicherheit,
Gesundheit und Umwelt)

Satzung 2017Satzung 2001

Auslagen für die Herstellung von Kopien und Ausdrucken je Seite

Erteilung einer umfangreichen schriftlichen Auskunft

Erteilung einer umfangreichen schriftlichen Auskunft bei
außergewöhnlichem Vorbereitungsaufwand

Erteilung einer umfangreichen schriftlichen Auskunft bei
außergewöhnlichem Aufwand, wenn Daten zum Schutz privater oder
öffetnlicher Interessen abgetrennt oder geschwärzt werden müssen

Herausgabe von Abschriften

Herausgabe von Abschriften, wenn im Einzelfall ein deutlich höherer
Verwaltungsaufwand zur Zusammenstellung von Unterlagen
entsteht, insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater
Belange Daten ausgesondert werden müssen

Seite 1 von 2
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Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund Gebührenvergleich
B 0058/2017 Anlage 3

Gebührentatbestand
Tarifstelle Gebühr Tarifstelle Gebühr Erhöhung

Satzung 2017Satzung 2001

5. Amt für Planung und Bau (ehem. Bauamt)
Ausstellen eines Zeugnisses über das Nichtbestehen … II. 5.1. 25,50 € 4.1 34,00 € 8,50 €

86,00 € 60,50 €
Genehmigungen nach § 144, Abs. 2, Ziffer 1 BauGB II. 5.2. 82,50 €

Genehmigungen nach § 144, Abs. 2 BauGB 4.2 29,00 €
117,00 €

Ausstellen von Teilungsgenehmigungen nach II. 5.3. 28,00 €
§ 144, Abs. 2, Ziffer 5 BauGB
Vervollständigen von Anträgen nach II. 5.4. 13,00 €
§ 144, Abs. 2, Ziffer 5 BauGB
Erteilen der Genehmigung zur Sondernutzung II. 5.5. 27,50 € 4.3 33,00 € 5,50 €
öffentlicher Verkehrsflächen
Festsetzen einer Hausnummer II. 5.6. 17,50 € 4.4 45,00 € 27,50 €

67,00 € 49,50 €
Eintragung von Leitungsbeständen in Bauunterlagen II. 5.7. 5,00 € 4.5 7,00 € 2,00 €

30,00 € 33,00 € 3,00 €
Stundenverrechnungssatz eines Arbeiters II. 5.8. 28,50 € 4.6 39,00 € 10,50 €
in der Straßenunterhaltung
Stundenverrechnungssatz eines Arbeiters II. 5.9. 30,50 € 4.7 45,00 € 14,50 €
in der Ampelwartung und Instandhaltung
Bescheid über Zulassung von Abweichungen nach 4.8 63,00 €
§ 67 Abs. 3 BauO MV 189,00 €
Ausstellen von steuerlichen Bescheiden 4.9 69,00 €
nach § 7h und 7i EStG 2.070,00 €
Ausstellen von Fällgenehmigungen nach Baumschutzsatzung 4.10 58,00 €

88,00 €

Gewerberaumzuweisungen II. 6.1. 10,00 €
Beglaubigungen von Zeugnissen, ... II. 6.2. 2,50 €
Teilnahmebescheinigungen … II. 6.3. 1,50 €

20,00 €
Zweitquittung II. 6.4. 2,00 €

6. Amt für Schule und Sport (ehem. Amt für Wirtschaft,
Kultur, Schule und Sport)
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Satzung der Hansestadt Stralsund
über die Erhebung von Verwaltungsgebühren

im eigenen Wirkungskreis

(Verwaltungsgebührensatzung)

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kom-
munalverfassung – KV M-V) vom 13. Juli 2011 in Verbindung mit den §§ 1, 2 und 5 des Kom-
munalabgabengesetzes – KAG M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005,
wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund am XX.XX.XXXX
folgende Satzung erlassen:

Inhalt Seite

§ 1 Gegenstand und Höhe der Verwaltungsgebühr 2

§ 2 Auslagen 2

§ 3 Gebührenschuldner/in 2

§ 4 Persönliche Gebührenfreiheit 2

§ 5 Sachliche Gebührenfreiheit 3

§ 6 Gebühr bei Ablehnung oder Zurücknahme von Anträgen
und bei Widersprüchen 3

§ 7 Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 3

§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 3

Anlage: Gebührensätze
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§ 1 Gegenstand und Höhe der Verwaltungsgebühr

(1) Für die in der Anlage aufgeführten Leistungen des eigenen Wirkungskreises der Hanse-
stadt Stralsund werden Verwaltungsgebühren erhoben, wenn die Leistung der Verwaltung
von dem Beteiligten beantragt oder sonst veranlasst worden ist.

(2) Für Leistungen, die nicht in der Anlage aufgeführt sind, bleibt die Erhebung von Gebühren
aufgrund anderer Rechtsvorschriften unberührt.

(3) Die Höhe der Verwaltungsgebühren bemisst sich nach den in der Anlage aufgeführten Ge-
bührensätzen.

(4) Soweit für eine Gebühr ein Gebührenrahmen mit einem Mindest- und Höchstsatz vorgese-
hen ist, so sind bei der Festsetzung der Gebühr im Einzelfall zu berücksichtigen:

1. der mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand und
2. die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder sonstige Nutzen der Amtshandlung für die

kostenpflichtige Person.

(5) Werden mehrere besondere Leistungen nebeneinander vorgenommen, so ist für jede
Leistung die entsprechende Gebühr zu entrichten.

§ 2 Auslagen

(1) Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang mit der Amtshandlung entstehen oder
notwendig sind, sind von der zahlungspflichtigen Person zu erstatten, dies gilt auch im Fall
der Gebührenfreiheit.

(2) Auslagen können auch demjenigen auferlegt werden, der sie durch unbegründete Einwen-
dungen verursacht hat.

(3) Zu ersetzen sind insbesondere:

1. Kosten für die Inanspruchnahme von Vervielfältigungs- oder Drucktechnik von Dritten,
2. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,
3. Zeugen- und Sachverständigenkosten,
4. die bei Dienstgeschäften den beteiligten Verwaltungsangehörigen zustehenden Reise-

kostenvergütungen,
5. Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,
6. Zustellungs- und Nachnahmekosten.

(4) Für den Ersatz der baren Auslagen, gelten die für die Verwaltungsgebühren maßgebenden
Vorschriften entsprechend.

§ 3 Gebührenschuldner/in

(1) Zur Zahlung der Gebühr und zur Erstattung der Auslagen sind diejenigen Personen ver-
pflichtet, welche die Leistung selbst beantragt oder sonst veranlasst haben oder welche die
Kosten durch eine ausdrückliche Erklärung übernommen haben.

(2) Mehrere Gebührenschuldner/innen haften gesamtschuldnerisch.

§ 4 Persönliche Gebührenfreiheit

(1) Von der Entrichtung der Gebühr sind befreit:

1. das Land Mecklenburg-Vorpommern, die Gemeinden, Landkreise, Ämter, Zweckver-
bände und Wasser- und Bodenverbände, sofern die Leistung der Verwaltung nicht ihre
wirtschaftlichen Unternehmen betrifft oder es sich um eine beantragte sonstige Tätigkeit
im Sinne des § 4 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz auf dem Gebiet der Bauleitplanung,
des Kultur-, Tief- und Hochbaus handelt;
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2. die Bundesrepublik Deutschland und die anderen Bundesländer, soweit Gegenseitigkeit
mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern gewährleistet ist;

3. die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, soweit die Leistung
der Verwaltung unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke im Sinne des § 54 der
Abgabenordnung dient.

§ 5 Sachliche Gebührenfreiheit

(1) Gebühren werden nicht erhoben für Leistungen, für die nach gesetzlicher Vorschrift Gebüh-
renfreiheit angeordnet ist.

(2) Gebührenfrei sind mündliche und nicht umfangreiche schriftliche Auskünfte.

(3) Es wird keine Gebühr erhoben, wenn die Leistung überwiegend im öffentlichen Interesse
der Hansestadt Stralsund erfolgt.

§ 6 Gebühr bei Ablehnung oder Zurücknahme von Anträgen und bei Widersprüchen

(1) Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leistung abgelehnt oder vor ihrer Beendigung
zurückgenommen, so sind 10 bis 75 v. H. der Gebühr zu erheben, die bei ihrer Vornahme
zu erheben wäre.

(2) Wird der Antrag lediglich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, so ist keine Gebühr zu erhe-
ben.

(3) Für Widerspruchsbescheide wird nur dann eine Gebühr erhoben, wenn der Verwaltungsakt,
gegen den Widerspruch erhoben wird, gebührenpflichtig ist und wenn der Widerspruch
ganz oder teilweise zurückgewiesen wird. Die Gebühr beträgt höchstens die Hälfte der für
den angefochtenen Verwaltungsakt festzusetzenden Gebühr.

§ 7 Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Amtshandlung,
für die sie erhoben wird.

(2) Bei Rücknahme eines Antrags entsteht die Gebührenpflicht mit der Rücknahme.

(3) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstat-
tenden Betrages.

(4) Die Verwaltungsgebühr wird mit der Beendigung der Leistung, für die sie erhoben wird,
fällig.

§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Stralsund vom
25.01.2001 außer Kraft.

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

Anlage: Gebührensätze



Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0063/2017 

öffentlich 
 

 

Titel: Annahme der Sachspende Paramentenschrank für das Zentraldepot 
 
 

Federführung:  Amt 40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien  Datum: 18.09.2017 

Bearbeiter: Behrendt, Steffi 
Dr. Kunkel, Burkhard   

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 11.12.2017  

 
 
 
 
Sachverhalt: Der im STRALSUND MUSEUM bewahrte Bestand mittelalterlicher Paramente 
ist von überregionaler Bedeutung. Er umfasst über 50 Einzelstücke, darunter 14 
mittelalterliche Gewänder (Dalmatiken, Kaseln, Tunicellen), 21 Manipeln sowie einige 
Antependien, Bursen und ein Korporale.  
Dieser Bestand soll künftig dauerhaft im Zentraldepot aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung 
jedes einzelnen Stückes erfolgt nach geltenden konservatorischen Standards sowie in der 
Art ihrer Lagerung dem Wert der Sammlung angemessen. Eine konservatorisch nachhaltig 
sichere Aufbewahrung gewährleistet ein spezieller Schrank, der in das fertiggestellte 
Zentraldepot eingebaut werden soll.  
Die Finanzierung dieses Aufbewahrungsschrankes in Höhe des Angebotspreises von brutto 
16.445,80 Euro inklusive Transport und Einbau möchte Herr Wolfgang Viernow, wohnhaft in 
Bärenhof 22, 22419 Hamburg übernehmen, indem er diesen Aufbewahrungsschrank für das 
Zentraldepot der Hansestadt Stralsund in Form einer Sachspende zur Verfügung stellt.  
 
Lösungsvorschlag: Die Hansestadt Stralsund nimmt die Sachspende in Form eines 
Aufbewahrungsschranks für den Bestand der Stralsunder Paramente mit einem Wert in 
Höhe von 16.445,80 Euro an.  
 
Alternativen: Die Hansestadt Stralsund nimmt die Sachspende nicht an.  
 
Beschlussvorschlag: Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt, die 
Sachspende des Herrn Wolfgang Viernow in Form eines Aufbewahrungsschrankes für den 
Bestand der Stralsunder Paramente im Wert von 16.445,80 Euro anzunehmen.   
 
Finanzierung: Die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses hat keine Auswirkungen 
auf den Haushalt.  
 
Termine/ Zuständigkeiten: November/Amt 40  
 
 
Entgegennahme 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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Zuarbeit:  
 
 
 
Sachverhalt: Der im STRALSUND MUSEUM bewahrte Bestand mittelalterlicher Paramente 
ist von überregionaler Bedeutung. Er umfasst über 50 Einzelstücke, darunter 14 
mittelalterliche Gewänder (Dalmatiken, Kaseln, Tunicellen), 21 Manipeln sowie einige 
Antependien, Bursen und ein Korporale.  
Dieser Bestand soll künftig dauerhaft im Zentraldepot aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung 
jedes einzelnen Stückes erfolgt nach geltenden konservatorischen Standards sowie in der 
Art ihrer Lagerung dem Wert der Sammlung angemessen. Eine konservatorisch nachhaltig 
sichere Aufbewahrung gewährleistet ein spezieller Schrank, der in das fertiggestellte 
Zentraldepot eingebaut werden soll.  
Die Finanzierung dieses Aufbewahrungsschrankes in Höhe des Angebotspreises von brutto 
16.445,80 Euro inklusive Transport und Einbau möchte Herr Wolfgang Viernow, wohnhaft in 
Bärenhof 22, 22419 Hamburg übernehmen, indem er diesen Aufbewahrungsschrank für das 
Zentraldepot der Hansestadt Stralsund in Form einer Sachspende zur Verfügung stellt.  
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Anlage 1

Amt/Abt: Amt40
Stralsund,
Tel.: 714

Annahme des Angebotes einer Zuwendung in Sinne des

g 44 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

1. Art des Angebotes einer Zuwendung

:| Geldspende Sachspende E] Schenkung EI Sonstige:

HöheNVert EUR

16.445,80

Wolfgang Viernow
Zuwendungsgeber

Zweekbindung für

Paramentenschrank, Zentraldepot
Einordnung in den Leistung ISachkonto
Haushalt l

gFolgekosten D ln Höhe von
‘

[j Sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt,

i [:| Werden für das Jahr in der Haushaltsplanung berücksichtigt,

r [j Werden gedeckt aus Leistung ‚ Sachkonto

2. Entgegennahme des Angebotes durch den Oberbürgermeister/Stellvertreter

Das Angebot der in Punkt 1 genannten Zuwendung im Sinne des 5 44 Abs. 4 KV M—V wird

entgegengenommen,

Ja EI Nein

25. SEP. 2017

Datum erschrift

3. Entscheidung des 0berbürgermeistersIStellvertreters über die

Annahme/Vermittlung einer Zuwendung bis zu einem Betrag von unter 100,00 EUR

Die unter Punkt 1 genannte Zuwendung wird zur Erfüllung der Aufgaben nach 5 2 KV M-V, auf
Grund ihres Wertes von unter 100,00 EUR, gemäß 5 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der
Hansestadt Stralsund

D angenommen E] nicht angenommen.

Datum Unterschrift
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Anlage 1

4. Verweisung an den Hauptausschuss durch den Oberbürgermeister

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von 100,00 EUR bis

1.000‘00 EUR zur Entscheidung über die Annahme an den Hauptausschuss verwiesen.

Das Amt

wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu

erarbeiten.

Datum Unterschrift

5. Verweisung an die Bürgerschaft durch den Oberbürgermeister

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von über 1.000,00 EUR zur

Entscheidung über die Annahme an die Bürgerschaft verwiesen

Das Amt

wird angewiesen. eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu

erarbeiten

25. SEP. 2017

Datu m erschrift



Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0068/2017 

nicht öffentlich 
 

 

Titel: Annahme einer Sachspende für den St. Jürgen Friedhof Stralsund 
 
 

Federführung:  60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün  Datum: 06.11.2017 

Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard 
Bogusch, Stephan   

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 27.11.2017  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
Gemäß Dienstanweisung Nr. 03/2012 vom 25.04.2013 wurde das Verfahren für den Umgang 
mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen geregelt. Die Bürgerschaft hat bei 
einer Wertgrenze über 1.000 EUR über die Annahme der Spende zu entscheiden. 
Bei der Spende handelt sich um eine Sachspende für den St. Jürgen Friedhof Stralsund. 
 
Der ehemalige St. Jürgen Friedhof, als kulturhistorisch bedeutsames Denkmal, wird auf der 
Denkmalliste der Hansestadt Stralsund geführt. Ziel aus denkmalpflegerischer Sicht ist es, 
jegliche Spuren der Begräbniskultur an diesem Ort zu erhalten. Bei der Sachspende handelt 
sich um restauratorische Arbeiten, die an den Grabstellen „Fleischer" und „Uhle“ in Form von  
wiederhergestellten Grabplatten und deren Inschriften vorgenommen wurden. Begünstigte ist 
die Hansestadt als Eigentümerin der Anlage.  
Bei dem Spender handelt es sich um einen Familienvertreter, private Nutzungsrechte an den 
Grabstellen bestehen jedoch nicht mehr. 
Da die Arbeiten mit den Erhaltungs-und Entwicklungsabsichten für das Denkmal "St. Jürgen 
Friedhof" im Einklang stehen, wurde die Zustimmung zur Ausführung erteilt. Der Wert der 
Sache wurde durch den Spender i.F. der Rechnung des beauftragten Steinmetzmeisters 
nachgewiesen. 
Die Annahme des Angebotes einer Zuwendung im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V wurde am 
27.11.2017 erklärt  
 
Lösungsvorschlag: 
Die Bürgerschaft beschließt die Annahme der Sachspende. 
 
 
Alternativen:  
Eine Ablehnung der Zuwendung würde die unverzügliche Rückgabe der Sache verlangen. 
Dies ist wegen der Art der Zuwendung nicht möglich  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bürgerschaft beschließt: 
Die Sachspende für die restauratorischen Arbeiten an den Grabstellen „Fleischer" und „Uhle“ 
in Höhe von 2.755,00 EUR wird angenommen. 
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Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
 

Gesamtkosten: 

Finanzierung 

Veranschlagung im aktuellen 
Haushaltsplan 

Produkt/Konto 55.1.01.001/52330000 

Über- oder außerplanmäßige Ausgabe: Deckung erfolgt aus Produkt/Konto: 
- MA 
- ME 

Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren: 
Haushaltsjahr: 
Haushaltsjahr: 
Haushaltsjahr: 
Bemerkungen: 

  
 
Termine/ Zuständigkeiten:  
 
 
Anlage 1 Entgegennahme des Angebotes 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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Anlage 1

AmtJAbt.: 50/605 Stralsund, 27112017

Tel: 93 436

Annahme des Angebotes einer Zuwendung in Sinne des

5 44 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

1. Art des Angebotes einer Zuwendung

Ü Geldspende Sachspende EI Schenkung [:] Sonstige:

Höhe/Wert EUR

2.755,00
Zuwendungsgeber ‘

Dirk Palm

Zweckbindung für
.

„

Grabstellen "Fleischer und "Uhle"

iEinordnung in den Leistung Sachkonto
Haushalt 55.1 ‚01.001 52330000

Folgekosten |:| In Höhe von

E] Sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt.

D Werden für das Jahr in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

E] Werden gedeckt aus Leistung 55.101.001
, Sachkonto 52330000.

2. Entgegennahme des Angebotes durch den OberbürgermeisterIStellvertreter

Das Angebot der in Punkt 1 genannten Zuwendung im Sinne des 5 44 Abs. 4 KV Nl-V wird

entgegengenommen.

Ja |:| Nein

27.112017

Datum rsc

3. Entscheidung des OberbürgermeistersISteIIvertreters über die

Annahme/Vermittlung einer Zuwendung bis zu einem Betrag von unter 100,00 EUR

Die unter Punkt 1 genannte Zuwendung wird zur Erfüllung der Aufgaben nach 5 2 KV IVl-V, auf
Grund ihres Wertes von unter 100,00 EUR, gemäß ä 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der

Hansestadt Stralsund

E] angenommen I] nicht angenommen.

Datum Unterschrift
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4. Verweisung an den Hauptausschuss durch den Oberbürgermeister

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von 100,00 EUR bis
1.000,00 EUR zur Entscheidung über die Annahme an den Hauptausschuss verwiesen.

Das Amt

wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu
erarbeiten.

Datum Unterschrift

5. Verweisung an die Bürgerschaft durch den Oberbürgermeister

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von über 1.000,00 EUR zur

Entscheidung über die Annahme an die Bürgerschaft verwiesen

Das Amt 60

wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu
erarbeiten.

27.1 1 .201 7

Datum ersc rift



Beschlussvorlage Hauptausschuss 
 Vorlage Nr.: H 0097/2017 

nicht öffentlich 
 

 

Titel: Annahme einer Geldspende für das Schilldenkmal 
 
 

Federführung:  60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün  Datum: 06.11.2017 

Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard 
Bogusch, Stephan   

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 27.11.2017  

 
 
 
 
Sachverhalt:  
Gemäß Dienstanweisung Nr. 03/2012 vom 25.04.2013 wurde das Verfahren für den Umgang 
mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen geregelt. Der Hauptausschuss hat 
bei einer Wertgrenze bis 1.000 € über die Annahme einer Spende zu entscheiden. 
Frau S. Tiede möchte mit einer Spende i.H.v. 300,00 EUR die Wiederherstellung des Säbels 
der Bronzefigur des Schilldenkmals unterstützen. 
Der Säbel, es handelte sich hier bereits nicht um das Original, sondern um eine neuere, 
etwas grobe Replik, fehlt seit März 2017, und konnte bisher nicht wieder aufgefunden 
werden. Die Wiederherstellung des Säbels in seiner ursprünglichen Form, Ausstattung und 
Materialität ist zusammen mit weiteren Restaurierungsarbeiten an der Bronze und dem 
Sockel des Denkmals in 2018 geplant.  
Die Annahme des Angebotes einer Zuwendung im Sinne § 44 Abs. 4 KV M-V wurde am 
25.10.2017 erklärt.  
 
Lösungsvorschlag: 
Der Hauptausschuss beschließt die Annahme der Spende. 
 
 
Alternativen: 
Die Spende wird nicht angenommen. Das Geld kommt nicht den geplanten Restaurierungs-
arbeiten am Schilldenkmal zu Gute. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss beschließt: 
Die Spende in Höhe von 300,00 EUR wird angenommen und für die Wiederherstellung des 
Säbels der Bronzefigur des Schilldenkmals eingesetzt.  
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
 

TOP Ö  3.5TOP Ö  3.5
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Gesamtkosten: 

Finanzierung 

Veranschlagung im aktuellen 
Haushaltsplan 

Produkt/Konto 55.1.01.001/52341000 

Über- oder außerplanmäßige Ausgabe: Deckung erfolgt aus Produkt/Konto: 
- MA 
- ME 

Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren: 
Haushaltsjahr: 
Haushaltsjahr: 
Haushaltsjahr: 
Bemerkungen: 

 
 
 
Termine/ Zuständigkeiten:  
 
 
Anlage 1 Entgegennahme des Angebotes 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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Anlage 1

Amt/Abt: 50/506
Stralsund, ZWv'U-Zä

Tel.: 93 436

Annahme des Angebotes einer Zuwendung in Sinne des

5 44 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

1. Art des Angebotes einer Zuwendung

z] Geldspende E] Sachspende EI Schenkung [:| Sonstige:

Höhe/Wert EUR

300,00

Sabine Tiede

Säbel Schill, Schilldenkmal

Zuwendungsgeber

Zweckbindung für

Einordnung in den Leistung Sachkonto
Haushalt

55.101.001 52330000

Folgekosten E] In Höhe von

|:| Sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt.

|:] Werden für das Jahr in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Werden gedeckt aus Leistung 55mm
, Sachkonto 523300000

2. Entgegennahme des Angebotes durch den Oberbürgermeister/Stellvertreter

Das Angebot der in Punkt 1 genannten Zuwendung im Sinne des 5 44 Abs. 4 KV M—V wird

entgegengenommen.

E Ja |:I Nein

2017—10-25

Datum Unterschrift

3. Entscheidung des Oberbürgermeisters/Stellvertreters über die

Annahme/Vermittlung einer Zuwendung bis zu einem Betrag von unter 100,00 EUR

Die unter Punkt 1 genannte Zuwendung wird zur Erfüllung der Aufgaben nach 5 2 KV M-V, auf
Grund ihres Wertes von unter 100.00 EUR, gemäß ä 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der
Hansestadt Stralsund

|:| angenommen |:| nicht angenommen.

Datum Unterschrift
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4. Verweisung an den Hauptausschuss durch den Oberbürgermeister

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von 100,00 EUR bis
1000,00 EUR zur Entscheidung über die Annahme an den Hauptausschuss venNiesen.

Das Amt

wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu

erarbeiten.

27. in. 17 T
Datum Unterschrift

5. Verweisung an die Bürgerschaft durch den Oberbürgermeister

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von über 1.000,00 EUR zur

Entscheidung über die Annahme an die Bürgerschaft verwiesen.

Das Amt

wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu

erarbeiten.

Datum Unterschrift



Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0074/2017 

nicht öffentlich 
 

 

Titel: Ankauf eines Grundstückes am Frankendamm 2 b, Flurstücke 230/5 mit 
139 m² und 232 mit 2.682 m², der Flur 31 in der Hansestadt Stralsund 
 
 

Federführung:  Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH  Datum: 29.11.2017 

Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard 
Planke, Ronny 
Jeziorski, Heike 

  

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 04.12.2017  

 
 
 
 
Sachverhalt:  
 
Das Grundstück Frankendamm 2 b liegt im Sanierungsgebiet „Altstadtinsel“ unmittelbar 
zwischen Altstadt und Frankenvorstadt. Das Grundstück wird zurzeit als Standort für ein 
Autohaus genutzt. Dies entspricht nicht den städtebaulichen Zielen und Zwecken für diesen 
Bereich.  
 
Das Grundstück Frankendamm 2 b grenzt direkt an die Klosterstraße und bildet mit dem 
Schulzentrum am Sund eine gemeinsame Grundstücksgrenze im Frankenhof.  
 
Die Sanierung der vorhandenen Gebäude des Schulzentrums wurde im Juni 2013 
abgeschlossen. Sie wurden im August 2013 zur Nutzung übergeben.  
 
Im Stadtgebiet Altstadt in Stralsund ist der größte Einwohnerzuwachs innerhalb der letzten 
Jahre zu verzeichnen. Von 1999 bis 2013 (Quelle: ISEK 2015) betrug der prozentuale 
Anstieg in diesem Gebiet 69,8 %, im Stadtgebiet Süd 34,2 %. Bis 2016 erfolgte ein Zuwachs 
in Altstadt, Franken und Süd um 26,6 %. Für die Stadtgebiete Altstadt, Franken und Süd 
werden zwei Grundschulen vorgehalten, die fünf Klassen pro Jahrgang einschulen. Für den 
weiterführenden Bereich ab Klasse 5 werden jedoch nur 4 Züge/Klassen im Schulzentrum 
am Sund vorgehalten, so dass die wegen steigender Einschülerzahlen hochwachsenden 
Klassen für das Stadtgebiet nicht vollständig wohnortnah aufgenommen werden können. 
Das Schulzentrum am Sund ist ab 2019 nicht mehr in der Lage, alle SchülerInnen in die 
Orientierungsstufe aufzunehmen, die in den Stadtgebieten Altstadt, Franken und Süd 
wohnen. Derzeit wird u.a. durch eine Containerlösung auf dem Schulhof des Schulzentrums 
eine Beschulung abgesichert.  
 
Die vorhandenen Klassenräume sind ausgereizt. Zudem sind für eine notwendige inklusive 
Beschulung in den Folgejahren auch Räume für Förder-, Beratungs- und 
Therapiemöglichkeiten sowie Kurssysteme bereitzuhalten. Dies ist in der gegenwärtigen 
Situation nicht möglich.  
 
 

TOP N  6.1TOP N  6.1



B 0074/2017  Seite 2 von 3 

 

 
 
Aufgrund weiterer Sanierung der Gebäudesubstanz und Wohnungsneubau in der Altstadt 
und Franken sowie der Fertigstellung der Baugebiete in Andershof/Süd ist auch in den 
Folgejahren kein spürbarer Rückgang der Einschülerzahlen zu erwarten. Eine Erweiterung 
des Schulzentrums am Standort Frankenhof wird aus städtebaulichen, 
schulorganisatorischen sowie wirtschaftlichen Gründen favorisiert.  
 
Durch den Ankauf des Grundstückes Frankendamm 2 b besteht die Chance einer 
Grundstücksneuordnung als Grundlage für die Umsetzung einer städtebaulichen und 
funktionalen Lösung für die bauliche Erweiterung des Schulzentrums am Sund am heutigen 
Standort. 
 
Die Grundstücke sind vermessen. 
 
Es wurde ein Verkehrswert ermittelt, dieser richtet sich nach dem Gutachten des 
Sachverständigen Dr. Unbehau vom 01.11.2017 und beträgt 900.000,00 Euro (Anfangswert). 
 
Der Eigentümer, Herr Peter Witthaus, ist bereit, zu verkaufen. 
 
Die Zuständigkeit der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund ergibt sich aus § 22 Abs. 2, 4 
KV M-V mit § 5 Abs. 1 der Hauptsatzung. 
 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Die Hansestadt Stralsund kauft das Grundstück Frankendamm 2 b,  
Flurstücke 230/5 mit 139 m² und 232 mit 2.682 m², der Flur 31 
 
von Herrn 
Peter Witthaus 
Am Anger 31 
18573 Altefähr 
 
zu einem Kaufpreis von 900.000,00 Euro. 
 
 
Alternativen: 
 
Es erfolgt kein Ankauf. Die Chance einer Grundstücksneuordnung als Grundlage für die 
Umsetzung einer städtebaulichen und funktionalen Lösung für die bauliche Erweiterung des 
Schulzentrums am Sund am heutigen Standort wird nicht genutzt und die städtebaulichen 
Ziele und Zwecke für diesen Bereich nicht realisiert. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. 
Die Hansestadt Stralsund kauft das Grundstück Frankendamm 2 b,  
Flurstücke 230/5 mit 139 m² und 232 mit 2.682 m², der Flur 31 
 
von Herrn 
Peter Witthaus 
Am Anger 31 
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18573 Altefähr 
 
 
zu einem Kaufpreis von 900.000,00 Euro. 
 
2. 
Das Vertragsabschlussverfahren ist beim Notar innerhalb von 6 Monaten abzuschließen. Der 
Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund steht unter der auflösenden 
Bedingung, dass der Vertragsabschluss beim Notar innerhalb von 6 Monaten nach 
Rechtskraft des Beschlusses nicht zustande kommt und das Versäumnis dieser Frist 
ausschließlich der Begünstigte zu verschulden hat. Mit der Feststellung der Bedingung gilt 
der Beschluss als aufgehoben.  
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den städtischen Haushalt: 
 
Sämtliche Kosten des Vertrages und seiner Durchführung werden vom Treuhandkonto der 
Hansestadt Stralsund übernommen. 
 
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
 
Termin: April 2018 
  
Zuständigkeit: Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH  
 
 
Anlage_Gutachten_Frankendamm 2 b 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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Beschlussvorlage Hauptausschuss 
 Vorlage Nr.: H 0103/2017 

nicht öffentlich 
 

 

Titel: Ankauf von Waldflächen in den Gemarkungen Groß Kubbelkow und 
Stönkvitz 
 
 

Federführung:  60.8 Abt. Liegenschaften  Datum: 16.11.2017 

Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard 
Kobsch, Andre 
Greßmann, Angela 

  

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 11.12.2017  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
Der Hansestadt Stralsund wurden die Waldflurstücke in der Gemarkung Groß Kubbelkow, 
Flur 4, Flurstück 39/2 (Größe 4.833 m²), Gemarkung Stönkvitz, Flur 4, Flurstücke 136 (4.267 
m²), 137 (4.447 m²), 70 (3.380 m²) und 110 (3.296 m²) von den jeweiligen privaten 
Eigentümern zum Kauf angeboten.  
Die Flurstücke wurden von dem gemäß Beförsterungsvertrag beauftragten Förster in 
Augenschein genommen. Er befürwortet den Kauf ausdrücklich, da sich mit dem Erwerb der 
Flurstücke die Eigentümerstruktur der Hansestadt Stralsund in dem Bereich verbessert. Es 
entstehen größere zusammenhängende Waldflächen bzw. es ergeben sich 
Tauschmöglichkeiten von Grundstücken, sodass dann größere zusammenhängende 
Waldflächen der Hansestadt Stralsund geschaffen werden, was eine Erleichterung der 
Beförsterung mit sich bringt. 
 
Die beschlussgegenständlichen Grundstücke Gemarkung Groß Kubbelkow, Flur 4, Flurstück 
39/2 und Gemarkung Stönkvitz, Flur 4, Flurstück 110 wurden bereits teilweise von den 
jeweiligen Eigentümern an die Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung 
verkauft. Für die verkauften Teilflächen haben die Eigentümer bereits einen Kaufpreis 
erhalten. Insofern wird für diese Flurstücke nur für die nicht an die DEGES veräußerten 
Teilflächen ein Kaufpreis von der Hansestadt Stralsund gezahlt.  
Da die DEGES die an sie verkauften Flächen erst in einigen Jahren nach Abschluss der 
Bauarbeiten zur B 96 n auf ihre Kosten vermessen wird und dann auch erst grundbuchfähige 
Flurstücke entstehen, erwirbt die Hansestadt Stralsund die vollständigen Flurstücke und 
verpflichtet sich, die in Abteilung II der Grundbücher von Altefähr, Blatt 1436 und von 
Poseritz Blatt 1163 zugunsten der Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung 
eingetragenen Auflassungsvormerkungen zu übernehmen.  
  
Gemäß Veröffentlichung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis 
Vorpommern-Rügen im Internet wurde am 13.06.2017 der Bodenrichtwert für Wald mit 
Stichtag vom 31.12.2016 mit 0,48 €/ m² ermittelt. Mit den Veräußerern wurde ein Kaufpreis in 
Höhe des derzeit geltenden Bodenrichtwertes für Wald (0,48 €/ m²) vereinbart. 
Der Gesamtkaufpreis beträgt somit 9.075,84 €. Es sind ca. 210,00 € Grunderwerbsteuer  
und Notarkosten in Höhe von ca. 1.200,00 € zu entrichten. 
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Die Zuständigkeit des Hauptausschusses der Hansestadt Stralsund ergibt sich aus § 22 Abs. 
4 KV M-V i. V. m. § 10 unserer Hauptsatzung. 
 
  
 
Lösungsvorschlag: 
Die Hansestadt Stralsund kauft die Waldgrundstücke in der Gemeinde Samtens  
 
a) 
Gemarkung:  Groß Kubbelkow 
Flur:   4 
Flurstück:  39/2 
Grundbuch von: Poseritz 
Grundbuch Blatt: 1163 
Größe:   4.833 m² 
 
zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 1.688,64 € von 
 
Frau  
Sigrid Liesbeth Lüdtke 
Neparmitz Ausbau 3 
18574 Poseritz/ OT Neparmitz, 
 
b) 
Gemarkung:  Stönkvitz 
Flur:   4 
Flurstücke:  136 (4.267 m²) 
                                137 (4.447 m²) 
Grundbuch von: Altefähr 
Grundbuch Blatt: 1240 
Größe:   8.714 m²  
 
zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 4.182,72 € von 
 
Frau  
Brigitte Wandtke 
Lindenstraße 13 
18574Garz/ Rügen, 
 
c) 
Gemarkung:  Stönkvitz 
Flur:   4 
Flurstück:  70 
Grundbuch von: Sehlen 
Grundbuch Blatt: 1030 
Größe:   3.380 m² 
 
zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 1.622,40 € von 
 
Frau  
Gundula Krüger 
Dorfstraße 91 
18528 Sehlen 
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und 
 
Frau  
Gertrud Lerch 
Dorfstraße 21 
18528 Sehlen, 
 
d) 
Gemarkung:  Stönkvitz 
Flur:   4 
Flurstück:  110 
Grundbuch von: Altefähr 
Grundbuch Blatt: 1436 
Größe:   4.170 m² 
 
zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 1.582,08 € von 
 
Herrn  
Frank Rudolph 
Straße der Freundschaft 48 
17449 Ostseebad Karlshagen 
 
und 
 
Herrn  
Volker Rudolph 
Hinter Bramberg 19 
24111 Kiel. 
 
 
Alternativen: 
Die Hansestadt Stralsund kauft die Waldgrundstücke nicht an. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. 
Die Hansestadt Stralsund kauft die Waldgrundstücke in der Gemeinde Samtens  
a) 
Gemarkung:  Groß Kubbelkow 
Flur:   4 
Flurstück:  39/2 
Grundbuch von: Poseritz 
Grundbuch Blatt: 1163 
Größe:   4.833 m² 
 
zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 1.688,64 € von 
 
Frau  
Sigrid Liesbeth Lüdtke 
Neparmitz Ausbau 3 
18574 Poseritz/ OT Neparmitz, 
 
b) 
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Gemarkung:  Stönkvitz 
Flur:   4 
Flurstücke:  136 (4.267 m²) 
                                137 (4.447 m²) 
Grundbuch von: Altefähr 
Grundbuch Blatt: 1240 
Größe:   8.714 m²  
 
zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 4.182,72 € von 
 
Frau  
Brigitte Wandtke 
Lindenstraße 13 
18574Garz/ Rügen, 
 
c) 
Gemarkung:  Stönkvitz 
Flur:   4 
Flurstück:  70 
Grundbuch von: Sehlen 
Grundbuch Blatt: 1030 
Größe:   3.380 m² 
 
zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 1.622,40 € von 
 
Frau  
Gundula Krüger 
Dorfstraße 91 
18528 Sehlen 
 
und 
 
Frau  
Gertrud Lerch 
Dorfstraße 21 
18528 Sehlen, 
 
d) 
Gemarkung:  Stönkvitz 
Flur:   4 
Flurstück:  110 
Grundbuch von: Altefähr 
Grundbuch Blatt: 1436 
Größe:   4.170 m² 
 
zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 1.582,08 € von 
 
Herrn  
Frank Rudolph 
Straße der Freundschaft 48 
17449 Ostseebad Karlshagen 
 
und 
 
Herrn  
Volker Rudolph 
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Hinter Bramberg 19 
24111 Kiel. 
 
 
2. 
Die Hansestadt Stralsund verpflichtet sich, die in Abteilung II des Grundbuches von Frau 
Sigrid Lüdtke, Grundbuch von Poseritz Blatt 1163 und des Grundbuches von Herrn Frank 
Rudolph und Herrn Volker Rudolph, Grundbuch von Altefähr Blatt 1436 zu Gunsten der 
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) eingetragenen 
Auflassungsvormerkungen zu übernehmen. 
 
3.  
Die Kosten des Vertrages und seiner Durchführung, ausgenommen die Vermessungskosten 
für die Grundstücke Gemarkung Groß-Kubbelkow, Flur 4, Flurstück 39/2 und Gemarkung 
Stönkvitz, Flur 4, Flurstück 110,  trägt die Hansestadt Stralsund.  
 
Finanzierung: 
 
Die Ankäufe wirken sich wie folgt auf den Haushalt der Hansestadt Stralsund aus: 
Die Kaufpreise mit einer Höhe von insgesamt 9.075,84 €, die Grunderwerbsteuer in Höhe 
von ca. 210,00 € und die Notarkosten in Höhe von ca. 1.200,00 € stehen in der Leistung 
11.4.02.001, Sachkonto 02110000, Untersachkonto 02110.40000 – Ankauf Waldflächen zur 
Arrondierung – bereit.  
 
 
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
 
Termin: 30.06.2018 
Zuständigkeit: Abteilung Liegenschaften  
 
 
Lageplan Ankauf Groß Kubbelkow, Flur 4, Flst. 39/2GISX 
Lageplan Ankauf Stönkvitz, Flur 4, Flst. 110  GISX 
Lageplan Ankauf Stönkvitz, Flur 4, Flst. 70 GISX 
Lageplan Ankauf Stönkvitz, Flur 4, Flste. 136, 137 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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Beschlussvorlage Hauptausschuss 
 Vorlage Nr.: H 0096/2017 

nicht öffentlich 
 

 

Titel: Verkauf eines bebauten Grundstückes in der Gemeinde Gustow, 
Gemarkung Warksow, Flur 2, Flurstück 53/1 
 
 

Federführung:  60.8 Abt. Liegenschaften  Datum: 06.11.2017 

Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard 
Kobsch, Andre 
Greßmann, Angela 

  

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 11.12.2017  

 
 
 
 
Sachverhalt:  
Die Hansestadt Stralsund ist Eigentümerin des mit einem Einfamilienhaus und einem 
Nebengebäude bebauten Grundstückes in der Gemeinde Gustow, Gemarkung Warksow, 
Flur 2, Flurstück 53/1 mit einer Größe von 2.197 m². 
Das Gebäude inklusive Nebengebäude wurde bis Ende 2014 zu Wohnzwecken genutzt und 
ist seitdem leerstehend. Die Gebäude entsprechen nicht dem Standard heutigen Wohnens 
und sind stark sanierungsbedürftig. 
Das Grundstück war zunächst im Internet zur Vermarktung durch Vergabe eines 
Erbbaurechts ausgeschrieben. Nachdem auf diese Ausschreibung lediglich ein Bewerber 
sein Interesse am Kauf, jedoch nicht am Erbbaurecht bekundete, der nur ein inakzeptables 
Kaufgebot in Höhe von 15.000,00 € abgab, wurde nach abteilungsinterner Prüfung das 
Grundstück für eine Vermarktung durch Einlieferung zur Grundstücksauktion bei der 
Norddeutschen Grundstücksauktionen AG vorbereitet. Die diesbezüglich erarbeitete 
Beschlussvorlage H 0027/2016 wurde gestoppt. Damit wurde man den Forderungen der 
Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Vergabe und des Hauptausschusses gerecht. 
Diese hatten im Rahmen der Beschlussfassung zur Vermarktung eines Grundstückes auf 
Hiddensee auf Grund der damals von der Hansestadt Stralsund an das Auktionshaus  zu 
zahlenden hohen Courtage eine Vermarktung städtischer Grundstücke über ein Maklerbüro 
vorgeschlagen.  
Es wurden regionale und überregionale Maklerbüros abgefragt, von denen zunächst keines 
bereit war, die Vermarktung zu übernehmen.  
Im Frühjahr 2017 wurde mit dem Immobilienbüro V 8 Immobilien GmbH, Lizenzpartner der 
Engel & Völkers Residential GmbH, Ernst-Thälmann-Str. 13 in 18347 Ostseebad Wustrow 
ein Vertrag zum Nachweis von Kaufinteressenten geschlossen. Die Engel & Völkers 
Residential GmbH  ist ein lokal, regional und überregional arbeitendes Immobilienbüro, 
welches die Grundstücke ihren vorgemerkten Kunden, in Social-Media-Portalen, in ihren 
Immobilienbüros und vor Ort durch Verkaufsschilder anbietet. Die Courtage in Höhe von 6 % 
zzgl. MwSt. vom Kaufpreis ist vom Käufer bei erfolgreichem Kaufvertragsabschluss zu 
zahlen.  
Die beschlussgegenständliche Immobilie wurde auf der Grundlage einer marktorientierten 
Preiseinschätzung  des Immobilienbüros zu einem Mindestkaufpreis in Höhe von 65.000,00 
€ angeboten.  
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Es gibt zwei Interessenten, die ihre Kaufabsichten bekundeten. Eine Bewerberin möchte das 
Grundstück für 30.000,00 € erwerben, die Antragsteller gaben ein Gebot in Höhe von 
68.0000,00 € ab. 
Für den Erwerb des Grundstückes und die Modernisierung der Gebäude benötigen die 
Antragsteller Darlehensmittel in Höhe von insgesamt 240.000,00 € (einschließlich Zinsen 
und Nebeneleistungen). 
 
Für das Grundstück wurde mit Wertgutachten vom 03.11.2017 des öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken, Herrn Lohmann, ein Verkehrswert in Höhe von 26.000,00 €  ermittelt. 
 
Das Grundstück ist vermessen. 
 
Die Zuständigkeit des Hauptausschusses der Hansestadt Stralsund ergibt sich aus § 22 Abs. 
4 KV M-V i. V. m. § 10 der Hauptsatzung. 
 
 
 
 
Lösungsvorschlag: 
Die Hansestadt Stralsund verkauft das mit einem Einfamilienhaus und einem Nebengebäude 
bebaute Grundstück in der Gemeinde Gustow 
 
Gemarkung:   Warksow 
Flur:    2 
Flurstück:   53/1 
Größe:    2.197 m² 
Grundbuch von:  Gustow 
Grundbuch Blatt:  1323 
 
zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 68.000,00 € an  
 
Herrn Sven Jeschke und 
Frau Laura Krauß 
Neparmitz 22 
18574 Poseritz. 
 
 
Alternativen: 
Das Grundstück wird zur Grundstücksauktion eingeliefert oder die Hansestadt Stralsund 
versucht weiterhin, das Grundstück eigenständig zu vermarkten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. 
Die Hansestadt Stralsund verkauft das mit einem Einfamilienhaus und einem Nebengebäude 
bebaute Grundstück in der Gemeinde Gustow 
 
Gemarkung:   Warksow 
Flur:    2 
Flurstück:   53/1 
Größe:    2.197 m² 
Grundbuch von:  Gustow 
Grundbuch Blatt:  1323 
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zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von 68.000,00 € an  
 
Herrn Sven Jeschke und 
Frau Laura Krauß 
Neparmitz 22 
18574 Poseritz. 
 
2. 
Die Hansestadt Stralsund stimmt einer Vorausbeleihung des kaufgegenständlichen 
Grundstückes in Höhe von insgesamt 240.000,00 € (einschließlich Zinsen und 
Nebenleistungen) zu. 
 
3. 
Die Kosten des Vertrages und seiner Durchführung einschließlich der an das Maklerbüro zu 
zahlenden Courtage in Höhe von 6 % zzgl. MwSt. vom Kaufpreis tragen die Erwerber. 
 
4. 
Der Beschluss steht unter der auflösenden Bedingung, dass der Vertrag beim Notar 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten nicht zustande kommt und nicht die Hansestadt 
Stralsund selbst ausschließlich das Versäumnis zu vertreten hat.   
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
Der Kaufpreis wird im städtischen Haushalt auf das Produkt 11.4.02.001, Maßnahme 09-
2060-0051, Sachkonto 14311000 gebucht. 
 
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
 
Termin:  31.03.2018 
Zuständigkeit:  Abt. Liegenschaften  
 
 
Auszug Wertgutachten 
Lageplan Warksow, Flur 2, Flst. 53/1 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 



TOP N  6.3TOP N  6.3





TOP N  6.3TOP N  6.3



Beschlussvorlage Hauptausschuss 
 Vorlage Nr.: H 0102/2017 

nicht öffentlich 
 

 

Titel: Tausch von Teilflächen von unbebauten Grundstücken Erich-Kliefert-
Straße Teilfläche aus Flurstück 62 der Flur 51 mit ca. 334 m² mit einer Teilfläche 
aus Flurstück 60/8 mit ca. 245 m² der Flur 51 
 
 

Federführung:  Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH  Datum: 16.11.2017 

Bearbeiter: Wohlgemuth, Ekkehard 
Planke, Ronny 
Jeziorski, Heike 

  

 
 

Beratungsfolge Termin  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Hansestadt Stralsund ist im städtebaulichen Entwicklungsgebiet „Kleiner Wiesenweg“ 
Eigentümerin des Grundstücks 
 
Erich-Kliefert-Straße Flurstück 60/8 der Flur 51 mit 763 m², aus dem eine Teilfläche von  
ca. 245 m²  herausgemessen wurde. 
 
Das unbebaute Grundstück Flurstück 62 der Flur 51 mit 2.721 m², aus dem eine Teilfläche 
von ca. 334 m² herausgemessen wurde, befindet sich im Eigentum der 
 
Bläße Immobilien GmbH 
Tribseer Damm 77 
18439 Stralsund. 
 
Das im Privateigentum befindliche Grundstück wird für die Durchsetzung des von der 
Bürgerschaft beschlossenen B-Plans 41 – nördlicher Teil, welcher am 31.12.1998 
Rechtskraft erlangte, benötigt. 
Dieser Bereich ist als Straße ausgewiesen. Die Erschließung konnte aber zum damaligen 
Zeitpunkt wegen fehlender Zustimmung der Eigentümer nicht umgesetzt werden. 
 
Zwischenzeitlich wurde das Grundstück verkauft. Der neue Eigentümer hat einer 
Veräußerung an die Hansestadt Stralsund zugestimmt. Im Gegenzug möchte er von der 
Hansestadt Stralsund eine Teilfläche aus dem Flurstück 60/8 erwerben. 
 
Es wurde der Verkehrswert ermittelt, dieser richtet sich nach dem Verkehrswertgutachten 
des Sachverständigen Christian Lohmann vom 18.05.2017, wobei die Wertminderung für 
den Abbruchbedarf unberücksichtigt bleibt, da das Grundstück beräumt übergeben wird. 
 
Es ergeben sich folgende Tauschwerte: 
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Die Bläße Immobilien GmbH erhält 245 m² aus dem Flurstück 60/8 zu einem Wert von 
9.800,00 Euro. 
 
Die Hansestadt erhält 334 m² zu einem Wert von 2.300,00 Euro.  
 
Die Differenz wird von der Bläße Immobilien GmbH durch Erstattung auf das Treuhandkonto 
ausgeglichen. 
 
 
Lösungsvorschlag:  
 
Die Hansestadt Stralsund tauscht aus dem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück 
 
Gemarkung: Stralsund 
Flur: 51 
Flurstück: 60/8 
Größe: insgesamt 763 m² 
 
eine Teilfläche von ca. 245 m² zu einem Kaufpreis von 9.800,00 Euro 
 
gegen das Grundstück von der Bläße Immobilien GmbH  
 
Gemarkung: Stralsund 
Flur: 51 
Flurstück: 62 
Größe: insgesamt 2.721 m²  
 
eine Teilfläche von ca. 334 m² zu einem Kaufpreis von 2.300,00 Euro. 
 
Die Differenz wird von der Bläße Immobilien GmbH durch Erstattung auf das Treuhandkonto 
ausgeglichen. 
 
 
Alternativen: 
 
Keine städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.  
Die Hansestadt tauscht aus dem in ihrem Eigentum stehenden Grundstück 
 
Gemarkung: Stralsund 
Flur: 51 
Flurstück: 60/8 
Größe: insgesamt 763 m² 
 
eine Teilfläche von ca. 245 m² zu einem Kaufpreis von 9.800,00 Euro 
 
gegen das Grundstück von der Bläße Immobilien GmbH 
 
Gemarkung: Stralsund 
Flur: 51 
Flurstück: 62 
Größe: insgesamt 2.721 m²  
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eine Teilfläche von ca. 334 m² zu einem Kaufpreis von 2.300,00 Euro. 
 
 
2. 
Das Vertragsabschlussverfahren ist beim Notar innerhalb von 6 Monaten abzuschließen. Der 
Beschluss des Hauptausschusses der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund steht unter der 
auflösenden Bedingung, dass der Vertragsabschluss beim Notar innerhalb von 6 Monaten 
nach Rechtskraft des Beschlusses nicht zustande kommt und das Versäumnis dieser Frist 
ausschließlich die Begünstigte zu verschulden hat. Mit der Feststellung der Bedingung gilt 
der Beschluss als aufgehoben. 
  
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
 
Sämtliche Kosten des Vertrages und seiner Durchführung werden vom Treuhandkonto der 
Hansestadt Stralsund übernommen. Die Kosten der Vermessung übernimmt jeder 
Eigentümer anteilig. 
 
 
Termine/ Zuständigkeiten: 
 
Termin:           April 2018 
Zuständigkeit: Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH  
 
 
Anlage_Verkehrswertgutachten_ Erich-Kliefert-Straße 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 



 

 CHRISTIAN LOHMANN 

 

 Von der Industrie- und Handelskammer Rostock öffentlich Telefon 0 38 31 - 70 38 67 

 bestel l ter und vere idigter Sachverständiger für  die  Fax 0 38 31 - 70 38 68 

 Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken Mobil 0163  - 97 29 404 

 

 Gerhart-Hauptmann-Straße 12 www.gutachter-lohmann.de 

 18435 Stralsund info@gutachter-lohmann.de 

 Dieses Gutachten umfasst insgesamt 24 Seiten einschließlich 6 Anlagen mit 8 Seiten. 

 Es wurde in 4-facher Ausfertigung erstellt, wovon eine in meinen Unterlagen verbleibt.     . Ausfertigung 

 

 

 Beratender Ingenieur 

Dipl.-Ing. für Architektur (FH) 

Dipl.-Wirt.-Ing. für Immobilienbewertung (FH) 

 

 

 

  
 

 

 

 GUTACHTEN 
 

 über den Verkehrswert (Marktwert) i.S.d. § 194 BauGB der Grundstücksflächen 

 

 Teilfläche von 334 m² aus Flurstück 62, Flur 51, Gemarkung Stralsund sowie 

 Teilfläche von 245 m² aus Flurstück 60/8, Flur 51, Gemarkung Stralsund 

 

 gelegen an der Erich-Kliefert-Straße 7 in 18437 Stralsund 

 

 Grundstücksnutzung: teilweise bebaute Grundstücksteilflächen 

 

 Auftraggeber: Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH 

  Treuhänderischer Entwicklungsträger der Hansestadt Stralsund 

  Fährstraße 22 

  18439 Stralsund 

 

 Auftragsstellung: Ermittlung des Verkehrswertes als Grundlage für 

  einen geplanten Flächentausch 

 

 Wertermittlungsstichtag: 18.05.2017 

 

 Ausfertigungsdatum: 22.05.2017 

 

 Register-Nr. Gutachten: 2017-1085 
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1.0 ALLGEMEINE ANGABEN 

1.1 Auftrag / Ortsbesichtigung / Arbeitsgrundlagen 

 

Auftraggeber: Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH 

  Treuhänderischer Entwicklungsträger der Hansestadt Stralsund 

  Fährstraße 22 

  18439 Stralsund 

 

Zweck der Wertermittlung: Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) als Grundlage für 

einen geplanten Flächentausch 

 

 Auftragsgemäß soll der Verkehrswert einer Teilfläche von circa 

334 m² aus dem Flurstück 62 der Flur 51 ermittelt werden. Diese 

Fläche befindet sich in Privateigentum und soll an die Hanse-

stadt Stralsund übertragen werden. Im Gegenzug hierzu soll eine 

Teilfläche von circa 245 m² aus dem Flurstück 60/8 der Flur 51 

von der Hansestadt Stralsund an den Privateigentümer übertra-

gen werden. Für diese Teilfläche ist ebenfalls der Verkehrswert 

zu ermitteln. 

 

Wertermittlungsstichtag: 18.05.2017 

 

Qualitätsstichtag: 18.05.2017 für die Teilfläche aus dem Flurstück 62 bzw. Zeit-

punkt nach Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsmaß-

nahmen für das Flurstück 60/8 

 

 

 

 

Ortsbesichtigung: 18.05.2017 

 

Teilnehmer: - Herr Lohmann als beauftragter Sachverständiger 

 

 

 

 

Arbeitsgrundlagen: - Grundbuchauszüge vom 22.02.2017 sowie vom 18.05.2017 

 - Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 18.07.2016 

 - Bebauungsplan Nr. 41 „Kleiner Wiesenweg – nördlicher Teil“ 

der Hansestadt Stralsund, rechtskräftig seit dem 31.12.1998, 

einschließlich 1. und 2. Änderung 

 - notarielle Bewilligung für das Betretungs- und Befahrrecht für 

die REWA GmbH, die StrelaGas Stralsunder Gas- und Wärme 

GmbH, die SEV GmbH und die Hansestadt Stralsund 

 - Gutachten des Sachverständigen über die Höhe des Ver-

kehrswertes (Marktwertes) für das Grundstück Erich-Kliefert-

Straße 7 vom 06.10.2016 (Register-Nr. 2016-1117) 

 - Ortsbesichtigung 
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1.2 Grundbuchangaben 

 

Amtsgericht Stralsund, 

Grundbuch von Stralsund, Blatt 3215, Auszug vom 22.02.2017 

 

Bestandsverzeichnis – 

Bezeichnung der Grundstücke und mit dem Eigentum verbundene Rechte 

 

lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück Fläche [m²]

1 Stralsund 51 62 2.721

334anteilige Bewertungsfläche:

 

Erste Abteilung – Eigentümer 

 

lfd. Nr. 2.1: Maria Lange, geb. Petrick, geb. am 21.10.1929 

 

lfd. Nr. 2.2.1: Maria Lange, geb. Petrick, geb. am 21.10.1929 

 

lfd. Nr. 2.2.2: Fred Lange, geb. am 21.11.1950 

 

lfd. Nr. 2.2.3: Marlies Möller, geb. Lange, geb. am 15.07.1954 

 

lfd. Nr. 2.2.4: Rainer Lange, geb. am 16.05.1963 

 

2.2.1 bis 2.2.4 in Erbengemeinschaft 

 

2.1 und 2.2 in aufgelöster ehelicher Vermögengemeinschaft 

 

 

Zweite Abteilung – Lasten und Beschränkungen 

 

lfd. Nr. 1: Vormerkung zur Sicherung des Rechts auf Rückauflassung eines Streifens Landes 

in einer Breite bis zu 5 m, nach Maßgabe der Bewilligung vom 15.11.1929 für die 

Stadtgemeinde Stralsund, eingetragen am 26.11.1929 und umgeschrieben am 

06.07.1994. 

 

lfd. Nr. 2: Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Betretungs- und Befahrrecht) für die REWA 

GmbH, StrelaGas Stralsunder Gas- und Wärme GmbH, SEV GmbH, Hansestadt 

Stralsund als Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB; gemäß Bewilligung vom 

01.02.2001 (Notar Dr. Lemcke, Stralsund, UR-Nr. 90/01 …) eingetragen am 

05.07.2001. 

 

 

Amtsgericht Stralsund, 

Grundbuch von Stralsund, Blatt 14343, Auszug vom 18.05.2017 

 

Bestandsverzeichnis – 

Bezeichnung der Grundstücke und mit dem Eigentum verbundene Rechte 

 

lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück Fläche [m²]

11 Stralsund 56 60/8 763

245anteilige Bewertungsfläche:
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Erste Abteilung – Eigentümer 

 

lfd. Nr. 1: Hansestadt Stralsund 

 

Zweite Abteilung – Lasten und Beschränkungen 

 

lfd. Nr. 11: Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme wird durchgeführt; eingetragen am 

27.01.2000 … 

 

 

Anmerkung zum Grundbuch: 

 

Auftragsgemäß sollen aus den oben genannten Flurstücken jeweils Teilflächen von 334 bzw. 

245 m² bewertet werden. Es handelt sich hierbei lediglich um „Circa-Angaben“. Eine genaue 

Größenangabe ist erst nach erforderlicher Zerlegungsvermessung möglich. 

 

 

 

1.3 Rechtliche Grundlagen 

 

Die Wertermittlung basiert auf der Grundlage folgender rechtlicher Bestimmungen: 

 

- Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken 

(Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 19.05.2010 (BGBl. I S. 639) 

 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bek. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 

geändert durch Art. 6 G v. 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 

 

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung der Bek. vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, 

2909), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1190)  

 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauN-

VO) vom 23.01.1990 (BGBl.I 1990 S. 132), zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 11.06.2013 

(BGBl.I S. 1548) 

 

Unterstützend wurden darüber hinaus die „Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte 

(Marktwerte) von Grundstücken (Wertermittlungsrichtlinien – WertR 2006)“ in der Fassung vom 

10.06.2006 (BAnz. Nr. 108a) herangezogen. 

 

 

 

1.4 Hinweise 

 

Die nachstehende Wertermittlung wurde durch den Sachverständigen auf der Grundlage der, 

vom Auftraggeber vorgelegten, Unterlagen und Angaben zum Bewertungsobjekt sowie der 

durchgeführten Ortsbesichtigung vorgenommen. 

 

Die Wertermittlung bezieht sich auf den Zustand der Grundstücksflächen, wie er bei der Orts-

besichtigung vorgefunden und im Gutachten beschrieben wurde. Hiervon abweichende tat-

sächliche Grundstücksverhältnisse (z.B. zwischenzeitlich erfolgte Änderungen im Grundbuch, 

nachträglich eingetretene oder offensichtlich gewordene Mängel) sind dem Sachverständigen 

nicht bekannt. Die Richtigkeit der ihm zur Bewertung vorliegenden Angaben wird daher unter-
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stellt. Diese werden zur Grundlage der Bewertung gemacht. Hiervon abweichende tatsächliche 

Grundstücksverhältnisse können zu einem anderen Ergebnis der Wertermittlung führen. 

 

Die vorliegende Wertermittlung stellt kein Baugrundgutachten dar. Untersuchungen zur Tragfä-

higkeit der Grundstücksfläche, zu schädlichen Bodenverunreinigungen oder Altlastenuntersu-

chungen wurden nicht durchgeführt. Diesbezügliche Aussagen oder Ansprüche können daher 

aus dem Gutachten nicht abgeleitet werden. 

 

Bei der Bewertung wird von normalen, ortsüblichen Baugrundverhältnissen ausgegangen. 

 

 

 

2.0 GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG 

2.1 Lagebeschreibung 

 

Makrolage: Die rund 57.000 Einwohner zählende Hansestadt Stralsund bil-

det ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum im nordöstli-

chen Landesteil Mecklenburg-Vorpommerns. Die alte Hanse-

stadt besitzt eine gut sanierte Altstadt, welche als UNESCO-

Weltkulturerbe neben dem Ozeaneum und dem Meeresmuse-

um eine große Anziehungskraft auf den Tourismus ausübt. 

Weiterhin verfügt Stralsund über eine, rund 2.500 Studenten 

zählende, Fachhochschule. Die unmittelbare Nähe zu den Ur-

laubsregionen Fischland/Darß sowie der Insel Rügen bewirkt 

insbesondere in den Sommermonaten hohe Gästezahlen und 

eine Stärkung der Wirtschaft. 

 

Mikrolage: Die Bewertungsflächen befinden sich innerhalb des Stadtteils 

Tribseer Wiesen, im städtebaulichen Entwicklungsgebiet „Klei-

ner Wiesenweg“, auf der nordöstlichen Straßenseite der Erich-

Kliefert-Straße. Vor der Durchführung der städtebaulichen Ent-

wicklungsmaßnahme lag eine ungeordnete Bauweise mit Ein-

familienhäusern vor. Mit Realisierung der Bebauungspläne Nr. 

41 „Kleiner Wiesenweg – nördlicher Teil“ sowie Nr. 44 „Kleiner 

Wiesenweg – südlicher Teil“ wurde das Gebiet mit einer Neu-

bebauung von Häusern des individuellen Wohnungsbaus (Ein-

familien- und Doppelhäuser) geordnet und entwickelt. Die Inf-

rastruktur ist in dem betreffenden Gebiet gut entwickelt. Ein-

kaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs befinden sich in der 

näheren Umgebung. Die Altstadt von Stralsund befindet sich in 

etwa 4 km Entfernung. 

 

Verkehrslage: Über die Stadtstraßen bestehen Anschlussmöglichkeiten an die 

Bundesstraßen B 96, B 105 und B 194. Die Bundesautobahn A 

20 ist über die B 96 in ca. 30 km Entfernung erreichbar. Der 

Bahnhof der Stadt befindet sich in ca. 3 km Entfernung. Der 

ÖPNV ist über Buslinien gesichert. Haltestellen befinden sich 

im Bereich des Wohngebietes in fußläufiger Entfernung. 
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2.2 Baurechtliche Situation 

 

Entwicklungsstufe: Rohbauland bzw. Verkehrsfläche 

 

tatsächliche Nutzung: Die Teilfläche aus dem Flurstück 62 ist derzeit Bestandteil ei-

nes großen Wohngrundstückes (Erich-Kliefert-Straße 7). Es ist 

mit einer abbruchwürdigen Bausubstanz (Garagen- / Werk-

stattgebäude sowie Gewächshaus) bebaut. Das Grundstück 

liegt derzeit brach und ist augenscheinlich ohne Nutzung. 

 

 Die Teilfläche aus dem Flurstück 60/8 wird als Weideland zur 

Pferdehaltung (Koppel) genutzt. Die Fläche ist unbebaut. 

 

Bauplanungsrecht: Die Bewertungsflächen liegen im Geltungsbereich des rechts-

kräftigen Bebauungsplanes Nr. 41 „Kleiner Wiesenweg – nörd-

licher Teil“ der Hansestadt Stralsund. Es ergeben sich für die 

Bewertungsflächen folgende Festsetzungen (siehe auch Aus-

schnitt aus dem Bebauungsplan in der Anlage 6.5 des Gutach-

tens): 

 

 - allgemeines Wohngebiet (WA) 

 - Grundflächenzahl (GRZ) = maximal 0,25 

 - maximal 2 Vollgeschosse 

 - offene Bauweise 

 - nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

 

 Die Teilfläche aus dem Flurstück 60/8 liegt im Bereich der aus-

gewiesenen Baulandfläche des Bebauungsplans. Die Teilflä-

che aus dem Flurstück 62 ist innerhalb des Plans als Verkehrs-

fläche (Planstraße) mit einer Breite von 9,5 m festgesetzt. 

 

 Das Flurstück 60/8 liegt im Geltungsbereich des förmlich fest-

gelegten Entwicklungsbereiches „Kleiner Wiesenweg“. Das 

Flurstück 62 wurde nicht in den Entwicklungsbereich „Kleiner 

Wiesenweg“ einbezogen. 

 

Bauordnungsrecht: Die Bewertungsflächen sind teilweise mit einer abbruchwürdi-

gen Altbebauung bebaut. Es besteht dementsprechender Ab-

bruchbedarf. 

 

Baulastenverzeichnis: Eine Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis wurde nicht ein-

geholt. Mögliche Eintragungen sind dem Sachverständigen 

nicht bekannt bzw. wurden dem Sachverständigen nicht mitge-

teilt. 

 

Denkmalschutz: liegt nicht vor 
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2.3 Erschließungszustand 

 

Straßenzustand: Asphaltdecke mit beidseitigem Gehweg aus Betonsteinpflaster, 

Straßenbeleuchtung und Begrünung 

 

Zuwegung: Eine direkte Zuwegung und Zufahrt ist über die anliegende 

Erich-Kliefert-Straße gegeben. Es wird jedoch nur das Grund-

stück als wirtschaftliche Einheit erschlossen. 

 

Versorgungsleitungen: Wasser-, Erdgas-, Strom- und Telefonanschluss 

 

Entsorgungsleitungen: über öffentliches Kanalnetz 

 

beitragsrechtlicher Zustand: Das Flurstück 62 liegt nicht im Geltungsbereich des förmlich 

festgelegten Entwicklungsgebietes „Kleiner Wiesenweg“ (wur-

de bei der Entwicklungsmaßnahme aufgrund der vorhandenen 

Bestandsbebauung nicht mit einbezogen). Somit fallen keine 

Beiträge für die entwicklungsbedingte Werterhöhung des 

Grund und Bodens an. Das Flurstück 60/8 ist nicht erschlossen 

– es liegt jedoch innerhalb des Entwicklungsgebietes. 

 

2.4 Beschaffenheit und tatsächliche Eigenschaften 

 

Grundstückszuschnitt: Teilfläche aus Flurstück 62 mit regelmäßigem, rechteckigen 

Zuschnitt; Teilfläche aus Flurstück 60/8 mit trapezförmigen Zu-

schnitt 

 

Topografie: Teilfläche aus Flurstück 62 mit ebenem Gelände; Teilfläche aus 

Flurstück 60/8 mit leichter Hanglage (in südwestliche Richtung 

abfallendes Gelände) 

 

Bodenverhältnisse: Augenscheinlich handelt es sich um normale, tragfähige Bau-

grundverhältnisse. Weiterführende Untersuchungen wurden 

nicht durchgeführt und sind regelmäßig nicht Gegenstand ei-

nes Verkehrswertgutachtens. 

 

Altlasten, Schadstoffe: Das Vorhandensein von Altlasten wurde nicht untersucht. Dies-

bezügliche Untersuchungen sind nur durch spezialisierte Per-

sonen bzw. Unternehmen möglich. Es wird bei der Bewertung 

von einem altlastenfreien Zustand der Bewertungsflächen aus-

gegangen. 

 

Immissionen: Verkehrsbedingte Immissionsbelastungen konnten nicht fest-

gestellt werden. Die anliegende Straße ist durch eine sehr ge-

ringe Pkw-Frequentierung gekennzeichnet. 
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2.5 wertbeeinflussende Rechte und Belastungen 

 

grundbuchlich gesicherte 

Rechte und Belastungen: Gemäß vorliegendem Grundbuchauszug besteht für das Flur-

stück 62 eine Vormerkung zur Sicherung des Rechts auf Rück-

überlassung eines Streifen Landes in einer Breite von bis zu 5 

m. Die Vormerkung bezieht sich auf eine Bewilligung aus dem 

Jahre 1929. Es wird davon ausgegangen, dass die Rücküber-

lassung nicht mehr ausgeübt wird. Die Eintragung bedarf ggf. 

einer Löschung. Innerhalb der Bewertung kann die Eintragung 

vernachlässigt werden. 

 

 Weiterhin lastet auf dem Flurstück 62 eine beschränkte persön-

liche Dienstbarkeit zugunsten der Hansestadt Stralsund sowie 

der örtlichen Versorgungsunternehmen (REWA, StrelaGas, SEV 

GmbH). Es handelt sich um ein Betretungs- und Befahrrecht 

mit folgendem Inhalt: 

 

 „Die Begünstigten sind berechtigt, gemäß den von den Eigen-

tümers und den Begünstigten unterzeichneten Gestattungsver-

trägen, Wasser-, Schmutz-, Regenwasser-, Gas-, Kabel- und 

sonstige Leitungen und Rohre zu errichten, dort dauernd zu 

belassen und zu betreiben. 

 

 Die Begünstigten sind berechtigt, das Flurstück durch die Be-

auftragten jederzeit zur Vornahme von Unterhaltungs-, Instand-

setzungs- und Erneuerungsarbeiten und dergleichen zu betre-

ten und zu befahren. 

 

 Innerhalb eines Abstandes von 2 Metern beiderseits der Lei-

tungen dürfen Bauwerke nicht errichtet und sonstige Einwir-

kungen, die die Anlagen gefährden können nicht vorgenom-

men werden. Die Ausübung der Dienstbarkeit kann einem Drit-

ten überlassen werden. 

 

sonstige Rechte/Belastungen: sind nicht bekannt 
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3.0 BODENWERTERMITTLUNG 

3.1 Vorbemerkungen 

 

Die Ermittlung des Bodenwertes wird in der Bewertungspraxis in der Regel nach dem Ver-

gleichswertverfahren vorgenommen. Bei der Anwendung dieses Verfahrens „sind Kaufpreise 

solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend 

übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen“ (§ 15 Abs. 1 ImmoWertV). Sofern nicht 

ausreichend oder keine geeigneten Kaufpreise als Vergleichswerte vorliegen, kann gemäß § 16 

Abs. 1 ImmoWertV „der Bodenwert auch auf der Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte ermit-

telt werden.“ 

 

Weicht das zu bewertende Grundstück hinsichtlich seiner wertbildenden Merkmale von den 

Vergleichsgrundstücken oder den, den Bodenrichtwerten zugrunde liegenden, Richtwertgrund-

stücken ab, so ist dieser Umstand i.d.R. „auf der Grundlage von Indexreihen oder Umrech-

nungskoeffizienten“ zu berücksichtigen (§ 15 Abs. 1 ImmoWertV). 

 

Wertbeeinflussende Merkmale und damit Kriterien zur Einstufung des Bewertungsgrundstückes 

im Verhältnis zu den Vergleichs- oder Richtwertgrundstücken sind dabei insbesondere: 

 

- der planungsrechtliche Zustand des Bewertungsgrundstückes 

- die Art und das Maß der baulichen Nutzung (GRZ und GFZ) 

- die Lage im Ort (Einflüsse auf die Ertragsfähigkeit bzw. den Wohnwert) 

- Grundstücksform, Zuschnitt, Größe, Verwertbarkeit der Grundstücksfläche etc. 

 

 

 

3.2 Wertansätze 

 

Die Bodenrichtwertkarte des Landkreises Vorpommern-Rügen, Stand 31.12.2014, weist für das 

Bebauungsplangebiet „Kleiner Wiesenweg“ in Stralsund einen zonalen Richtwert in Höhe von 

70,- EUR/m² (baureifes Land, erschließungsbeitragsfrei, allgemeines Wohngebiet, offene Bau-

weise, 2 Vollgeschosse, 500 bis 800 m² Grundstücksgröße) aus. 

 

Die aktuellen Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2016 befinden sich derzeit in der Ausarbei-

tung. Eine Beschlussfassung soll Mitte Juni 2017 erfolgen. Nach derzeitigem Bearbeitungs-

stand ist mit einer teilweisen Preissteigerung aufgrund der allgemeinen positiven konjunkturel-

len Entwicklung bei den Grundstückspreisen zu rechnen. Es kann folgender aktuelle Richtwert 

zum Preisstand 31.12.2016 erwartet werden: 

 

Richtwertzone Bebauungsplangebiet Kleiner Wiesenweg: 70,- EUR/m² 
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Bodenwertableitung für die Teilfläche aus Flurstück 62: 

 

Die Teilfläche aus dem Flurstück 62 ist innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes als öf-

fentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Weiterhin liegt für diese Fläche eine beschränkte persönli-

che Dienstbarkeit zugunsten der Hansestadt Stralsund sowie der örtlichen Versorgungsunter-

nehmen (REWA, StrelaGas, SEV GmbH) vor. Es handelt sich folglich um eine zukünftige Ver-

kehrsfläche. 

 

Öffentliche Verkehrsflächen werden innerhalb der Grundstücksbewertung in Innenbereichsla-

gen üblicherweise zu einem Wertansatz in Höhe von 10 bis 20 % des angrenzenden Bauland-

wertes bewertet. Entsprechend einzelner regionaler Vergleichspreise kann im vorliegenden Fall 

eine Einstufung in Höhe von 10,0 % des Baulandwertes als angemessen und marktgerecht be-

urteilt werden. 

 

zu erwartender Bodenrichtwert zum Stand 31.12.2016 (vgl. Seite 11): 70,00 EUR/m² 

gewählter Prozentsatz vom Bodenrichtwert: x 10,0 % 

 ------------------ 

 7,00 EUR/m² 

zur Rundung 0,00 EUR/m² 

 

Bodenwert der Teilfläche aus Flurstück 62 7,00 EUR/m² 

 ________________ 

 

 

 

Bodenwertableitung für die Teilfläche aus Flurstück 60/8: 

 

Die Teilfläche aus dem Flurstück 60/8 ist innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes als 

Baulandfläche festgesetzt. Ein Baufenster liegt nicht auf der Fläche. Entsprechend der pla-

nungsrechtlichen Festsetzungen ist die Teilfläche als Bauland zu bewerten. 

 

Allerdings fehlt dem Stammgrundstück (Erich-Kliefert-Straße 7), zu welchem die Bewertungsflä-

che zugeordnet werden kann die hinreichende Baureife. Es fehlt bisher an der Realisierung der 

inneren Erschließung. Folglich liegt für das Flurstück 62 lediglich die Entwicklungsstufe von 

Rohbauland vor. Daher kann auch die Teilfläche aus dem Flurstück 60/8 lediglich als Rohbau-

land bewertet werden. 

 

Das Wertniveau von Rohbauland liegt im regionalen Raum deutlich unterhalb des ausgewiese-

nen Bodenrichtwertes für baureifes Land. Allerdings ist im vorliegenden Fall ein Rückgriff auf 

allgemeine Kennzahlen (oder Auswertungen regionaler Gutachterausschüsse) nicht sachge-

recht, da sich die Kennzahlen regelmäßig auf die vollständige Erschließung eines Bebauungs-

plangebietes beziehen. Im vorliegenden Fall muss jedoch lediglich die verkehrstechnische Er-

schließung mittels Ausbau einer Zufahrtsstraße erbracht werden. Weiterhin müssen die Ver- und 

Entsorgungsmedien im Straßenraum verlegt werden. 

 

Die Kosten für die oben genannten Baumaßnahmen können nach Einschätzung des Gutach-

ters mit einem Wertabzug in Höhe von 25 bis 30 % auf den ausgewiesenen Bodenrichtwert be-

rücksichtigt werden. 

 

Weiterhin fallen zusätzliche Kosten für die notwendige Zerlegung des Grundstückes in vier 

Baugrundstücke an (Vermessungskosten etc.). Schließung ist ein angemessener Wertabzug für 

den sog. Unternehmergewinn vorzunehmen. Dieser Abschlag ist sachgerecht, da ein gewöhnli-

cher Marktteilnehmer vier Baugrundstücke im Paket nicht zur Eigennutzung erwirbt. Vielmehr 
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dürfte das Grundstück Erich-Kliefert-Straße 7 durch einen Bauträger aufgekauft und nach er-

folgter Erschließung und Parzellierung in vier separate Baugrundstücke weiterverkauft werden. 

Hierfür ist ein angemessener Unternehmergewinn anzusetzen. 

 

Unter Berücksichtigung der vorweg getroffenen Ausführungen halte ich folgenden Wertansatz 

für die Entwicklungsstufe von Rohbauland für marktgerecht: 

 

 

Ausgangswert = zu erwartender Bodenrichtwert (Stand 31.12.2016) 70,00 EUR/m² 

 

Zu- oder Abschläge zur Berücksichtigung der allgemeinen 

Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag sowie der be-

sonderen Qualitätsmerkmale des Bewertungsgrundstückes: 

 

- allgemeine Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 0,0 % 0,00 EUR/m² 

 (keine konjunkturelle Entwicklung) 

 

- Lage im Ort gegenüber den Vergleichsgrundstücken 0,0 % 0,00 EUR/m² 

 

- Art und Maß der baulichen Nutzung 0,0 % 0,00 EUR/m² 

 

- Erschließungszustand  

 

Abschlag für Herstellung der notwendigen Erschließungs- - 25,0 % - 17,50 EUR/m² 

straße sowie der Hausanschlüsse für Ver- und Entsor-

gungsmedien 

 

Abschlag für Vermessungs- und Zerlegungskosten - 3,0 % - 2,10 EUR/m² 

 

- sonstige Grundstücksqualitäten (Grundstücksgröße, Form,  

Bebaubarkeit, Beschaffenheit, Zuwegung, Nachbarbebau-

ung, Umfeld etc.) 

 

Abschlag für Unternehmergewinn - 15,0 % - 10,50 EUR/m² 

(Abschlag in Höhe von 10 bis 20 % marktüblich) 

 -------------------------------------- 

Summe der Zu- oder Abschläge - 43,0 % - 30,10 EUR/m² 

  39,90 EUR/m² 

 

Bodenwert der Teilfläche aus Flurstück 60/8 gerundet 40,00 EUR/m² 

 _________________ 
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3.3 Bodenwertermittlung 

 

Bodenwert für Teilfläche aus Flurstück 62 

 

Nr. Bezeichnung Fläche EUR/m² EUR  

1 Teilfläche aus Flurstück 62 der Flur 51 334 7,00 2.338,-

334 2.338,-

-38,-

Bodenwert - Teilfläche Flurstück 62 der Flur 51 2.300,-

zur Rundung

 

 

 

 

Bodenwert für Teilfläche aus Flurstück 60/8 

 

Nr. Bezeichnung Fläche EUR/m² EUR  

1 Teilfläche aus Flurstück 60/8 der Flur 51 245 40,00 9.800,-

245 9.800,-

0,-

Bodenwert - Teilfläche Flurstück 60/8 der Flur 51 9.800,-

zur Rundung
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4.0 BESONDERE OBJEKTSPEZIFISCHE GRUNDSTÜCKSMERKMALE 

4.1 Wertabzug für Abbruchbedarf der Nebengebäude 

 

Die Teilfläche aus dem Flurstück 62 ist mit einer abbruchwürdigen Altbebauung belastet. Die 

vorhandene Bebauung ist dem Sachverständigen aus einer zurückliegenden Bewertung des 

gesamten Grundstücks Erich-Kliefert-Straße 7 aus dem Jahr 2016 bekannt. Es handelt sich 

hierbei um einen Teil eines Garagen- / Werkstattgebäudes sowie ein Gewächshaus. 

 

Für die bauliche Umsetzung der Erschließungsstraße sind die Nebengebäude abzubrechen. Es 

werden daher nachfolgend die zu erwartenden Kosten für den Abbruch der Nebengebäude 

ermittelt. Hierbei liegen die regionalen Abbruchkosten für Objekte normaler Bauart bei etwa 15,- 

EUR/m³ Bruttorauminhalt (einschließlich Entsorgung). Aufgrund der massiven Belastung des 

Werkstattgebäudes mit Planasbesttafelplatten wird dieser durchschnittliche Kostenkennwert auf 

25,- EUR/m³ Bruttorauminhalt angehoben. Das Gewächshaus wird aufgrund des geringen Bau-

volumens durch einen pauschalisierten Betrag berücksichtigt. 

 

 

Anteil des Werkstattgebäude (ca. 7,0 m x 4,7 m x 2,1 m) : rund 69 m³ BRI 

Kostenkennwert für Abbruch: x 25,- EUR/m³ BRI 

 ------------------------ 

Abbruchkosten des Werkstattgebäudes: 1.725,- EUR 

 

Zuschlag für Gewächshaus  500,- EUR 

 ----------------- 

 2.225,- EUR 

zur Rundung: - 25,- EUR 

 

Wertminderung für Abbruchbedarf der Nebengebäude: 2.200,- EUR 

 ________________ 
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5.0 ABLEITUNG DER VERKEHRSWERTE 

 

Verkehrswert Teilfläche aus Flurstück 62 der Flur 51 

 

Bodenwert (aus Seite 13) 2.300,- EUR

Wertminderung für Abbruchbedarf (aus Seite 14) -2.200,- EUR

Verkehrswert - Teilfläche Flurstück 62 der Flur 51 100,- EUR

 

 

Verkehrswert Teilfläche aus Flurstück 60/8 der Flur 51 

 

Bodenwert (aus Seite 13) 9.800,- EUR

zur Rundung 0,- EUR

Verkehrswert - Teilfläche Flurstück 60/8 der Flur 51 9.800,- EUR

 

 

Erläuterungen zu den Verkehrswerten: 

 

Nach § 194 Baugesetzbuch wird der Verkehrswert (Marktwert) durch den Preis bestimmt, der zu 

dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach 

den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaf-

fenheit und der Lage des Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung 

ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. 

 

Die Teilfläche aus dem Flurstück 62 ist derzeit Bestandteil eines großen Wohngrundstückes 

(Erich-Kliefert-Straße 7). Es ist mit abbruchwürdiger Bausubstanz (Garagen- / Werkstattgebäu-

de sowie Gewächshaus) belastet. Es ergibt sich eine planungsrechtliche Festsetzung als öf-

fentliche Verkehrsfläche. 

 

Die Teilfläche aus dem Flurstück 60/8 ist innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes als 

Baulandfläche festgesetzt. Aufgrund der fehlenden hinreichenden Erschließung liegt lediglich 

die Entwicklungsqualität von Rohbauland vor. 

 

Es ist ein Flächentausch zwischen Privateigentümern (Flurstück 62) sowie der Hansestadt 

Stralsund (Flurstück 60/8) vorgesehen. Dementsprechend erfolgte eine gesonderte Bodenwer-

tableitung für die einzelnen Teilflächen. 
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Unter Berücksichtigung der vorweg getroffenen Ausführungen wurde der Verkehrswert (Markt-

wert) der mit einer abbruchreifen Altbebauung belasteten Grundstücksfläche (Teilfläche von 

334 m² aus Flurstück 62 der Flur 51), gelegen an der Erich-Kliefert-Straße in 18437 Stralsund 

zum Wertermittlungsstichtag ermittelt auf insgesamt: 

 

 

Verkehrswert Teilfläche aus Flurstück 62 der Flur 51 

 

100,- EUR 

 

(in Worten: einhundert Euro) 

 

 

 

Unter Berücksichtigung der vorweg getroffenen Ausführungen wurde der Verkehrswert (Markt-

wert) der unbebauten Grundstückfläche (Teilfläche von 245 m² aus Flurstück 60/8 der Flur 51), 

gelegen an der Erich-Kliefert-Straße in 18437 Stralsund zum Wertermittlungsstichtag ermittelt 

auf insgesamt: 

 

 

Verkehrswert Teilfläche aus Flurstück 60/8 der Flur 51 

 

9.800,- EUR 

 

(in Worten: neuntausendachthundert Euro) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Stralsund, den 22. Mai 2017 

 

 

 

 

------------------------- 

[Lohmann] 

 

 

 

 

 

 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck 

bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Sachverstän-

digen gestattet. 
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6.0 ANLAGEN 

6.1 Auszug aus der Stadtkarte 

 

 (durch Verkleinerung ohne Maßstab) 

 

 

 

 

 
 

 Kartenmaterial entnommen aus www.OpenStreetMap.de unter Lizenz "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0" 
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6.2 Auszug aus dem Luftbild 

 

 (durch Verkleinerung ohne Maßstab) 

 

 

 

 

 © GeoBasis-DE/M-V 2017 

 

 

Teilfläche aus Flurstück 62 

Teilfläche aus Flurstück 60/8 
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6.3 Auszug aus dem Liegenschaftskataster 

 

 (durch Verkleinerung ohne Maßstab) 
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6.4 Lageplan 

 

 (aus den Unterlagen des Auftraggebers; durch Verkleinerung ohne Maßstab) 
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6.5 Auszug aus dem Bebauungsplan 

 

 Bebauungsplan Nr. 41 „Kleiner Wiesenweg – nördlicher Teil“ der Hansestadt Stralsund 

 (Ausschnitt ohne Maßstab) 
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6.6 Fotodokumentation 

 

 

 
 

 Ansicht der Teilfläche aus Flurstück 62 aus nordwestlicher Richtung 

 

 

 

 

 
 

 Blick auf die abbruchwürdige Altbebauung (Werkstattgebäude) 

 

 (Foto aus bestehendem Gutachten Register-Nr. 2016-1117) 
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 Blick auf die abbruchwürdige Altbebauung (Werkstattgebäude) 

 

 (Foto aus bestehendem Gutachten Register-Nr. 2016-1117) 

 

 

 

 
 

 Blick auf die abbruchwürdige Altbebauung (Gewächshaus) 

 

 (Foto aus bestehendem Gutachten Register-Nr. 2016-1117) 
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 Ansicht der Teilfläche aus Flurstück 60/8 aus westlicher Richtung 

 

 

 

 

 
 

 Ansicht der Teilfläche aus Flurstück 60/8 aus südöstlicher Richtung 
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